
 

1 

 

      
   

                    

 
 

 
Erneuerbare Energie 2020 
 
 
Potenziale und Verwendung in Österreich 
 
 
 



 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
 
Medieninhaber und Herausgeber: 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
© BMLFUW 2009 
 
Gesamtkoordination:   SC DI Günter Liebel, AL Dr. Martina Schuster 
Fachliche Gesamtkoordination:   Mag. Bernd Vogl, Dr. Wolfgang Jank 
 
Mitarbeit im Rahmen des Projekts „Task Force Erneuerbare Energie“ 
Projektkoordination:    DI Robert Wurm 
Teilprojektleiterinnen Landwirtschaft:   DI Monika Stangl; DI Sonja Schantl 
Teilprojektleiter Forstwirtschaft:   DI Georg Greutter 
Teilprojektleiter Sonstige Erneuerbare:   Mag. Bernd Vogl 
Teilprojektleiterin Wasserkraft:   Dr. Veronika Koller-Kreimel 
 
Mitarbeit im Rahmen des Strategiethemas „Erneuerbare Energie“ 
Energiepolitik und –statistik   Dr. Wolfgang Jank 
Verkehrspolitik    Dr. Heinz Bach 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erneuerbare Energie 2020 
Potenziale und Verwendung in Österreich 

 

 

März 2009 

 

 

 



 

4 

 Inhalt  
 

Zusammenfassung.................................... ............................................................................................ 5 

1 Einleitung......................................... .............................................................................................. 6 

1.1 Ziele der EU................................................................................................................................ 6 

1.2 Ziele der Österreichischen Bundesregierung............................................................................. 7 

2 Das österreichische Energiesystem.................. ....................................................................... 10 

3 Übersicht über die Potenziale erneuerbarer Energie in Österreich bis 2020 ....................... 15  

3.1 Wasserkraft .............................................................................................................................. 16 

3.1.1 Potenzial ................................................................................................................................... 16 

3.1.2 Maßnahmen ............................................................................................................................. 20 

3.2 Landwirtschaft .......................................................................................................................... 22 

3.2.1 Potenzial ................................................................................................................................... 22 

3.2.2 Maßnahmen ............................................................................................................................. 24 

3.3 Forstwirtschaft .......................................................................................................................... 26 

3.3.1 Potenzial ................................................................................................................................... 26 

3.3.2 Maßnahmen ............................................................................................................................. 28 

3.4 Sonstige erneuerbare Energie ................................................................................................. 30 

3.4.1 Potenzial ................................................................................................................................... 30 

3.4.2 Maßnahmen ............................................................................................................................. 33 

3.5 Energieeffizienz ........................................................................................................................ 34 

4 Umsetzung der Ziele................................ ................................................................................... 35 

5 Verwendung der erneuerbaren Energie ................ ................................................................... 37 

5.1 Wärme aus erneuerbarer Energie – ein Schwerpunkt ............................................................. 38 

5.2 Strom aus erneuerbarer Energie.............................................................................................. 39 

5.3 Mobilität mit erneuerbarer Energie ........................................................................................... 41 

6 Literatur .......................................... ............................................................................................. 44 

7 EU-Dokumente ....................................... ..................................................................................... 46 



 

5 

Zusammenfassung  

Die Nutzung der vorhandenen Potenziale an erneuerbarer Energie stellt eine unverzichtbare 

Voraussetzung für eine zukunftsorientierte klimafreundliche Energiepolitik dar. Der im Rahmen 

des Klima- und Energiepakets der EU vereinbarte Wert von 34% erneuerbarer Energien am 

gesamten Endenergieverbrauch in Österreich im Jahr 2020 bedarf neben der Ausschöpfung 

der Potenziale vor allem auch umfangreicher Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 

bzw. zur Eindämmung des Energieverbrauchs.  

Das Lebensministerium hat - aufbauend auf vorhandene Expertisen und Abschätzungen - die 

Potenziale der verschiedenen Formen der erneuerbaren Energieträger auf Basis derzeit be-

kannter Technologien erhoben und zusammengeführt. 

Die Arbeiten ergaben ein Potenzial von 422 bis 492 Petajoule (PJ) Endenergie im Jahr 2020. 

Gegenüber den erzeugten Mengen von 296 PJ im Jahr 2005 stellt dies ein zusätzlich nutzba-

res Potenzial von 126 bis 196 PJ dar. 

Dabei ergibt sich im Bereich der Wasserkraft ein Plus von bis zu 25 PJ, im Bereich Bioenergie 

von bis zu 91 PJ und im Bereich der sonstigen Erneuerbaren ein Plus von bis zu 80 PJ. 

Dieses zusätzliche Potenzial wird sich aus den Bereichen Strom (bis zu 66 PJ), Wärme (bis zu 

97 PJ) und Treibstoffe (bis zu 33 PJ) zusammensetzen. 

Die Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit, neben der Erzeugung von Strom aus Erneuerba-

ren vor allem den Bereich der Wärmeerzeugung intensiv voranzutreiben. 

Die Nutzung erneuerbarer Energie führt auch zu einer entsprechen deutlichen Reduktion der 

CO2-Emissionen und ist daher maßgeblicher Faktor für die Erreichung der klimapolitischen 

Ziele in Österreich bis zum Jahr 2020. 

Neben dem ökologisch verträglichen Ausbau der Wind- und Wasserkraft zur Stromproduktion 

liegt ein erhebliches Potenzial in der nachhaltigen Produktion und Nutzung der Biomasse vor 

allem im Bereich Wärme und Biokraftstofferzeugung. Die entsprechenden gesetzlichen und 

finanziellen sowie administrativen Rahmenbedingungen sind von den zuständigen Gebiets-

körperschaften in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich zu sichern. Dabei werden auch Aspekte 

der Versorgungssicherheit sowie der Verringerung der Exportabhängigkeit von fossilen Brenn-

stoffen adäquat zu berücksichtigen sein. 

Nachhaltige wirkende Anreizsysteme sollen nicht nur mit dazu beitragen die Potenziale kos-

tengünstig zu heben, sondern auch den raschen Umstieg weg von fossilen Brennstoffen hin zu 

erneuerbaren Energieträgern in allen Bereichen des Lebens und Wirtschaftens unterstützen. 
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1 Einleitung  

Energie ist für das Funktionieren der Wirtschaft weltweit von zentraler Bedeutung. Der Klima-

wandel, die zunehmende Importabhängigkeit und extreme Preisausschläge auf den Energie-

märkten stellen alle Staaten in Europa vor dieselben Herausforderungen. Klimaschutz, erneu-

erbare Energieträger und die Ziele der Lissabon-Strategie für Beschäftigung und Wachstum 

sind gemeinsam zu entwickeln. Die Staats- und Regierungschefs haben am Europäischen Rat 

in Brüssel am 8./9. März 2007 den energiepolitischen Aktionsplan für die Jahre 2007 bis 2009, 

der sich auf die Mitteilung der Kommission „Eine Energiepolitik für Europa“ gründet, ange-

nommen. Damit konnte ein Meilenstein hinsichtlich Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähig-

keit und gegen die globale Erderwärmung gesetzt werden. Die Bedeutung des Klimaschutzes 

wurde auch im neuen Reformvertrag der Europäischen Union verankert. 

Nach den Entscheidungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wird 

erneuerbare Energie in Hinkunft eine gewichtigere Rolle bei der Energieversorgung Europas 

spielen. Erneuerbare Energie trägt nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern auch zu einer 

nachhaltigen Entwicklung, Versorgungssicherheit und zum Aufbau einer wissensgestützten 

Wirtschaft, was sich auf Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, Wettbewerb sowie die regionale 

und ländliche Entwicklung positiv auswirkt. Österreich befindet sich bei der Nutzung von er-

neuerbaren Energien im Spitzenfeld Europas. Umso bedeutender ist daher der sinnvolle stär-

kere Einsatz des vorhandenen Potenzials in den Sektoren Strom, Wärme und Treibstoffe und 

die Nutzung der Einsparmöglichkeiten von Energie. 

 

1.1 Ziele der EU 

Die Europäische Union hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine Reihe von Mitteilungen, Ver-

ordnungen und Richtlinien zu nachhaltiger Entwicklung im Allgemeinen und zur Entwicklung 

erneuerbarer Energie im Besonderen beschlossen (siehe auch Kapitel 7).  

Als wesentlichstes Ergebnis dieser Bemühungen ist das Klima- und Energiepaket der EU an-

zusehen, das im Dezember 2008 vom EU-Parlament angenommen wurde. Dieses Gesamtpa-

ket wird nunmehr durch die entsprechenden Rechtsakte umgesetzt und ist die rechtverbindli-

che Handlungsleitlinie der 27 EU-Mitgliedsstaaten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 

sowie zum Ausbau der Erneuerbaren in Europa bis 2020. 

 

Die 3 wesentlichen Ziele der EU sind: 

·   20 % Erneuerbare Energie bis 2020 

·   20 % Einsparung des Energieverbrauchs bis 2020 

·   20 % Reduktion der CO2-Emissionen 
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1.2 Ziele der Österreichischen Bundesregierung 

Für die österreichische Bundesregierung zählt die Sicherstellung einer nachhaltigen Energie-

versorgung Österreichs zu den zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahr-

zehnte. Für die Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Energie und eine Reduktion der Im-

porte an fossiler Energie setzt die Bundesregierung verstärkt auf erneuerbare Energieträger, 

inländische Energieerzeugung, auf Energiesparen sowie auf intensive Energieforschung und 

neue Energietechnologien. Ziel ist die Bereitstellung von kostengünstiger Energie für die Kon-

sumentInnen und die Wirtschaft durch inländische Energieproduktion, Versorgungssicherheit 

und Forcierung des europäischen Wettbewerbs. Das Regierungsprogramm sieht unter ande-

rem einen Masterplan „Energieeffizienz“ und ein „Energieeffizienzgesetz“ vor. Des Weiteren 

sollen mit einem Bundesklimaschutzgesetz die Klimaziele und die Verantwortlichkeiten, die mit 

den Ländern und den betroffenen Bundesministerien zu akkordieren sind, gesetzlich bindend 

vorgeschrieben werden. 

 

Erneuerbare Energien fördern 

·  Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch auf 34 % 

·  Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Stromerzeugung1  

·  Steigerung des Anteils an erneuerbarer Energie im Verkehrssektor auf 10 % bis 2020 

·  bundesweite Mindestversorgung mit alternativen Kraftstoffen und Stromtankstellen 

·  Kesseltauschaktion: Umstellung von 400.000 Haushalten von Öl auf Erneuerbare 

 

Energie sparen 

Ziel ist die stärkere Entkoppelung zwischen Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch zur 

Verbesserung der Energieintensität. 

·  Erhöhung der Energieintensität 

·  Energie-Check aller Haushalte 

·  Thermische Sanierung der Altbauten und Erhöhung des Anteils an Niedrigenergie- und 

Passivhäusern bei Neubauten 

·  Entwicklung und Nutzung energieeffizienter Geräte und Lösungen (Stand-by) 

·  Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

 

 

                                                 
1 Im Ökostromgesetz 2008 wurde ein 15%-Ziel für Strom aus Erneuerbaren (o. Wasserkraft > 10 MW) für das Jahr 

2015 verankert.  
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Aktiver Klimaschutz 

Die österreichische Bundesregierung bekennt sich zum umfassenden und globalen Klima-

schutz und steht zu einer ausgewogenen und koordinierten Klima-, Energie-, Umwelt-, Stand-

ort- und Verkehrspolitik im Inland. Mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls hat sich Öster-

reich zur Senkung der Treibhausgasemissionen verpflichtet. Die österreichische Bundesregie-

rung wird auch weiterhin aktiv im Rahmen der Europäischen Union und der Vereinten Natio-

nen an der Ausarbeitung eines globalen post-2012 Klimaregimes als weiteren Schritt mitwir-

ken.  

 

Klima- und Energiefonds 

Zur kostengünstigen Erreichung der ambitionierten energiepolitischen Ziele und Auslösung 

wichtiger Forschungs- und Technologieimpulse wird der Klima- und Energiefonds (KLI.EN) 

weiterhin jährlich mit 150 Millionen Euro dotiert. 

Ziel des österreichischen Klima- und Energiefonds ist es, unter anderem einen wesentlichen 

Beitrag im Bereich der Energieforschung und -entwicklung zur Erhöhung des Anteils erneuer-

barer Energieträger am Gesamtenergieverbrauch in Österreich bis zum Jahr 2020 zu leisten. 

Konkret zielt der Fonds darauf ab, neue Technologien zur nachhaltigen Energieversorgung 

und zur effizienten Energienutzung zu einer wirtschaftlichen Reife zu bringen, die Marktdurch-

dringung dieser Technologien zu unterstützen sowie die Versorgungssicherheit durch regional 

verfügbare Ressourcen zu erhöhen. Die Umsetzung der Ziele des Klima- und Energiefonds 

soll den österreichischen Wirtschaftsstandort und Österreichs führende Rolle in der Energie- 

und Umwelttechnologie stärken. 

 

Relevanz für österreichische Wirtschaft 

Für Österreich stellt der Sektor erneuerbare Energie auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor 

dar, z.B. durch Minderung der Energieabhängigkeit vom Ausland. Allein in der Produktion und 

dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie sind rund 36.000 Österrei-

cherInnen beschäftigt. Es wurde dabei ein Umsatz von ca. 1,9 Mrd. Euro erzielt. Bereits in den 

letzen Jahren war dieser Sektor durch ein starkes Wachstum gekennzeichnet. So wuchs die 

Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor um rund 3% jährlich. 66 Mrd. USD wurden 2007 

weltweit in erneuerbare Energie investiert. Nach Einschätzung der UNEP wird sich dies bis 

2020 auf 343 Mrd. USD erhöhen. Österreich hat sich in einigen Sektoren aufgrund der frühen 

Spezialisierung einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet, beispielsweise beträgt der Exportanteil 

von Solarkollektoren rund 67%. Diesen Vorsprung gilt es angesichts des ernormen Marktpo-

tentials und des zunehmenden Konkurrenzdruckes zu verteidigen.  
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Der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energie in Österreich auf 34% würde einen Beschäfti-

gungseffekt von bis zu 75.000 Personen auslösen und weiters den Heimmarkt und somit auch 

die Marktposition österreichischer Unternehmen stärken. 

Der Masterplan Umwelttechnologie, durch den versucht wird neben dem Sektor Erneuerbare 

Energien auch andere Umwelttechnologiesektoren zu stärken, hat das Ziel, in der Umwelt-

technikindustrie bis 2017 rund 40.000 Personen zu beschäftigen. Die österreichische Umwelt-

technikindustrie gehört bereits heute zu den innovativsten der Welt und wächst schneller als 

die heimische Wirtschaft insgesamt. Der Umsatz in diesem Sektor hat sich seit 1993 mehr als 

vervierfacht und die Zahl der Beschäftigten in dieser Branche (ausschließlich produzierender 

Bereich) hat sich mehr als verdoppelt, so dass Österreichs Firmen 2007 Umwelttechnik im 

Wert von 6 Milliarden Euro verkaufen konnten. Sowohl die Umsätze als auch die Exporte sind 

zwischen 2003 und 2007 um über zwölf Prozent jährlich gestiegen. 
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2 Das österreichische Energiesystem  

Das österreichische Energiesystem und die Bedeutung der erneuerbaren Energieträger wer-

den in diesem Kapitel im Überblick dargestellt. Das Basisjahr für das 34%-Ziel Österreichs im 

Rahmen der Richtlinie Erneuerbare ist 2005. Daher ist das Jahr 2005 zumeist der Ausgangs-

punkt für die Daten in den folgenden Kapiteln.  

Der energetische Bruttoinlandsverbrauch (BIV) stieg von 2004 auf 2005 um 2,7 % auf 1446 

Petajoule (PJ), während das reale Wirtschaftswachstum 1,9 % betrug. Der energetische End-

verbrauch stieg um 25 PJ oder 2,3 %. Der transportbedingte Energieträgerverbrauch stieg um 

3,2 % oder 12 PJ, der Einsatz für die Raumheizung, Klimaanlagen und Warmwasser sank um 

2 PJ bzw. 0,6 %.  

Die Importe aus dem Ausland stiegen von 2004 auf 2005 um 5,7 %, die Exporte ans Ausland 

um 7 %. Der Außenhandelssaldo in % des BIV (=Importtangente) stieg weiter leicht an, von 

69,7% im Jahr 2004 auf 71,6% im Jahr 2005.  

 

Gesamtenergieeinsatz 2005: 1446 PJ

Kohle; 12%

Öl; 42%
Gas ; 24%

Wasserkraft; 9%

Sonstige 
Erneuerbare; 13%

Nettostromimport; 
1%

Kohle

Öl

Gas 

Wasserkraft

Sonstige Erneuerbare

Nettostromimport

 
Gesamtenergieeinsatz 2005 - Quelle: Statistik Austria 
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Gliederung des Endenergieverbrauches 

 

Im Jahr 2005 hat der energetische Endverbrauch 1106 PJ betragen.  

Energetischer Endverbrauch im Jahr 2005 nach Sektor en

Landwirtschaft; 2%

Sachgüterproduktion; 
26%

Transport; 35%

Dienstleistungen; 10%

Private Haushalte; 27%

Landwirtschaft

Sachgüterproduktion

Transport

Dienstleistungen

Private Haushalte

 
Endenergieverbrauch 2005 nach Sektoren (in %) - Statistik Austria 

 

Wie die Grafik zeigt, wurde 2005 mit 35% oder 385 PJ am meisten Endenergie im Transport-

bereich benötigt. In den Haushalten waren es rund 302 PJ, im produzierenden Bereich 283 PJ 

und im Dienstleistungsbereich 109 PJ. Der Endenergieverbrauch der Landwirtschaft betrug 

26,5 PJ. 

Im Jahr 2000 hat der Endenergieverbrauch 944 PJ betragen. Nach Sektoren betrachtet lag der 

Verkehr mit 296 PJ vor den Haushalten mit 272 PJ, dem produzierenden Bereich mit 254 PJ 

und dem Dienstleistungsbereich mit 98 PJ. Der Endenergiebedarf in Landwirtschaft hat 23,9 

PJ betragen.  

Die stärksten Wachstumsraten im Zeitraum 2000 bis 2005 verzeichnet demnach der Transport 

mit 30 %, gefolgt vom produzierenden Bereich mit 11,4 %, den öffentlichen und privaten 

Dienstleistungen sowie der Landwirtschaft mit je 11,2 % und den Haushalten mit 11,1 %. 
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Erneuerbare Energie 

Der Bruttoinlandsverbrauch (BIV) an Energie betrug 2005 in Österreich rund 1446 PJ und ist 

damit gegenüber 2004 nur mäßig gestiegen. 2005 ist der Beitrag aus erneuerbaren Energie-

trägern im Vergleich zu 2004 absolut und relativ gewachsen. Zuwächse sind vor allem bei bio-

genen Brennstoffen und den sonstigen Erneuerbaren zu verzeichnen.  

 

Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energie in Österreich 1999-2005 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bruttoinlandsverbr. (TJ) 1.226.319 1.221.882 1.291.483 1.316.119 1.391.250 1.408.870 1.446.452 
 
Biomasse (Brennstof-
fe/Treibstoffe/Brennholz/ 
brennbare Abfälle) 137.747 131.371 145.936 152.888 161.921 167.441 176.372 
 
Wasserkraft 145.775 150.621 144.674 143.752 118.363 131.122 129.150 
 
Sonstige Erneuerbare 
(Umgebungsw., Wind, PV) 5.669 5.966 6.498 6.970 8.063 10.630 12.530 

Summe Erneuerbare 289.191 287.958 297.108 303.611 288.347 309.193 318.051 

                

Bruttoinlandsverbr. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Biomasse (Brennstof-
fe/Treibstoffe/Brennholz/ 
brennbare Abfälle) 11,23 10,75 11,30 11,62 11,64 11,88 12,19 
 
Wasserkraft 11,89 12,33 11,20 10,92 8,51 9,31 8,93 
 
Sonstige Erneuerbare 
(Umgebungsw., Wind, PV) 0,46 0,49 0,50 0,53 0,58 0,75 0,87 

Summe Erneuerbare 23,58 23,57 23,01 23,07 20,73 21,95 21,99 
 

Quelle: Statistik Austria (Dezember 2008): Entwicklung des Anteils Erneuerbarer in Österreich 1999-2005 
(oberer Tab.teil in TJ, unterer Tab.teil in %); Anm.: Umgebungswärme = Solarkollektoren, Wärmepumpe, 
Geothermie; Summe Biomasse = biogene Brenn-/Treibstoffe + Brennholz + Brennbare Abfälle 

 

Die Statistik zeigt, dass die traditionellen erneuerbaren Energieträger (Wasserkraft, Biomasse 

vorwiegend in Form von Brennholz) in Österreich den überwiegenden Anteil bei den Erneuer-

baren einnehmen. Die sogenannten neuen Erneuerbaren (Strom aus Biomasse, Windkraft, 

Biogas, Solarenergie, etc.) haben derzeit noch einen geringen Anteil, weisen aber zum Teil 

erhebliche Steigerungsraten und Potenziale auf (z. B.: Windkraft). 
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Die folgenden Abbildungen zeigen die Aufteilung der erneuerbaren Energieträger auf ver-

schiedene Primärenergieträger und eine genauere Aufschlüsselung der Bioenergie. 

Bruttoinlandsverbrauch Erneuerbare 2005: 318 PJ

Photovoltaik, Wind; 
4,8

Bioenergie; 176,4

Wärmepumpe, 
Solarwärme; 7,7

Wasserkraft; 129

Photovoltaik, Wind

Bioenergie

Wärmepumpe, Solarwärme

Wasserkraft

 
Bruttoinlandsverbrauch an erneuerbaren Energieträgern 2005 (in PJ) - Quelle: Statistik Austria 

 

Die obige Grafik zeigt, dass Bioenergie (inkl. Abfälle) den größten Teil unter den Erneuerbaren 

ausmacht. Der größte Anteil bei der Bioenergie entfällt auf Scheitholz gefolgt von Rinde/ In-

dustrierestholz und Pellets/ Hackgut/ Briketts. Der Bereich Bioenergie setzt sich im Detail fol-

gendermaßen zusammen: 

Bruttoinlandsverbrauch Bioenergie 2005: 176,4 PJ

Brennbare Abfälle; 20,4

Bio-, Klär- und 
Deponiegas ; 1,3

Stroh; 0,2

Ablauge, Schläm me 
der Papierindus trie; 

24,4

Biotreibs toffe; 3,2

Rinde, Indus trieres tholz 
und Sons tige; 27,3

Pellets , Briketts , 
Waldkackgut; 27,0

Scheitholz; 72,5

Brennbare Abfälle

Bio-, Klär- und Deponiegas

Stroh

Ablauge, Schläm me der
Papierindus trie

Biotreibs toffe

Rinde, Indus trieres tholz und Sons tige

Pellets , Briketts , Waldkackgut

Scheitholz

 
Bruttoinlandsverbrauch an Bioenergie 2005 (in PJ) - Quelle: Statistik Austria 



 

14 

 

Importabhängigkeit der österreichischen Energiewirt schaft  

Die Abhängigkeit Österreichs von Energieimporten ist zwischen 1970 und 2005 stark ange-

stiegen. Waren 1970 noch 46% der Energie aus inländischer Erzeugung, so sank dieser Anteil 

bis 2005 auf 29%. 

Die Gründe dafür sind, dass sich der Bruttoinlandsverbrauch in diesem Zeitraum nahezu ver-

doppelt hat, während die inländische Erzeugung nur um ca. 15% gesteigert werden könnte.  

Die importierte Energie belastet somit die österreichische Außenhandelsbilanz immer stärker.  

Nur eine stärkere eigene Erzeugung auf Basis erneuerbarer Energiequellen sowie eine Re-

duktion des Energieverbrauches können die Abhängigkeit vom Ausland verringern. 
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3 Übersicht über die Potenziale erneuerbarer  
Energie in Österreich bis 2020  

Die folgenden Ausführungen zeigen auf Basis von Expertenmeinungen mit derzeit bekannten 

Technologien realisierbare Potenziale in Österreich auf. Die genauere Beschreibung der ein-

zelnen Sektoren erfolgt in den folgenden Kapiteln.  

 

Realisierbare Potenziale für Erneuerbare bis 2020 zur Erreichung des 34 %-Ziels 

 

                      Ist-2005 (PJ)             Potenziale-2020 2 (PJ)               

Wasserkraft    129,1 PJ   144-154 PJ 

Bioenergie    176,4 PJ  208-272 PJ 

Landwirtschaft  4,7 PJ   21-55  

Forstwirtschaft   117,9 (+9) PJ 3 127-157 PJ 

Abfälle und Ablauge  44,8 PJ  60 PJ 

Sonstige Erneuerbare  12,6 PJ  84-92,3 PJ 

Photovoltaik   0,1 PJ   7,2-10,8 PJ 

Solarwärme   3,8 PJ   26-28 PJ 

Wind    4,8 PJ   26-26,5 PJ 

Wärmepumpe   3,9 PJ   25-27 PJ 

Summe    318 PJ   436-518,3 PJ 

 

Quelle: Werte 2005: Statistik Austria; Potenzialschätzungen 2020: BMLFUW 

 

Im Jahr 2005 betrug der Anteil an erneuerbarer Energie 318 PJ. Das mögliche Potenzial zur 

Steigerung der erneuerbaren Energieträger in Österreich liegt bei rund 118 - 200 PJ4.  

                                                 
2 Die Potenziale sind überwiegend Endenergiepotenziale, nur im Bereich „Bioenergie“ teilweise auch Primärener-

giepotenziale. Eine vollständige Umrechnung auf Endenergie findet sich in Kapitel 4. 
3 Die Potenzialabschätzung-2020 für „Bioenergie aus der Forstwirtschaft“ ist von 117,9 PJ als Ist-Wert für das Jahr 

2005 ausgegangen, was i.w. dem bis November 2008 von der Statistik Austria publizierten Ist-Wert für 2005 von 
115,1 PJ entspricht (die Unschärfe zwischen 115,1 PJ und 117,9 PJ ergibt sich durch die Verwendung der neuen 
klima:aktiv-Umrechnungsfaktoren für Energieholzsortimente). 
Im Dezember 2008 wurde von der Statistik Austria die Energiebilanz für das Jahr 2007 publiziert. Darin sind erst-
mals die Daten des Mikrozensus-2006 eingeflossen, was u.a. eine rückwirkende Änderung des Bioenergieeinsat-
zes zur Folge hat: laut Statistik Austria beträgt der Ist-Wert für 2005 für forstliche Bioenergie nunmehr 126,9 PJ, 
also ein Plus von 11,8 PJ im Vergleich zum bislang publizierten Wert von 115,1 PJ (bzw. ein Plus von 9 PJ im 
Vergleich zu den 117,9 PJ). 

4 Die 318 PJ für 2005 sind i.w. Primärenergie, das Potenzial für 2020 jedoch zu einem erheblichen Teil bereits End-
energie. Angegeben als Primärenergie wäre das Potenzial-2020 dementsprechend höher. Daher ist Differenzbil-
dung nur bedingt zulässig und der Differenzwert von  118 – 200 PJ  jedenfalls eine Unterschätzung des mögli-
chen Zuwachses 2005 �  2020.  
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3.1 Wasserkraft 

3.1.1  Potenzial  

Aufgrund der topographischen und hydrologischen Gegebenheiten beläuft sich das für die 

energetische Nutzung der Wasserkraft zur Verfügung stehende technische Potenzial („Rohpo-

tenzial“) auf etwa 75.000 GWh (270 PJ).  

Bei Berücksichtigung technischer und ökonomischer Randbedingungen ergibt sich eine Redu-

zierung auf ein technisch-wirtschaftliches Potenzial von 56.100 GWh (202 PJ).  

Demgegenüber steht das ökologisch nutzbare Wasserkraftpotenzial, also jener Anteil des 

technischen Wasserkraftpotenzials, der unter - gesetzlich festgelegten - ökologischen Rah-

menbedingungen erschlossen werden kann. Dafür gibt es allerdings keine exakten Potenzial-

berechnungen/ -abschätzungen in der Literatur. 

Derzeit ist ein Wasserkraftpotenzial von 38.200 GWh ausgebaut (entspricht 138 PJ). In Bezug 

auf die Richtlinie Erneuerbare ist anzumerken, dass der Strom aus dem gepumpten Zufluss in 

Pumpspeichern nicht als erneuerbare Energie eingerechnet werden darf. Für die österreichi-

sche Wasserkraftproduktion bedeutet dies, dass von der derzeitigen Wasserkraftproduktion 

ca. 3.000 GWh (11 PJ) abzuziehen sind. Im Regeljahr (darunter versteht man ein Jahr mit 

durchschnittlichem Niederschlag) ist somit in Bezug auf den derzeitigen Bestand nur von 

35.200 GWh (127 PJ) auszugehen. 2005 wurde seitens der Wasserkraft erneuerbare Energie 

von 129,1 PJ zur Verfügung gestellt. 

Das aus rein technisch-wirtschaftlicher Sicht zukünftig noch nutzbare Potenzial beträgt somit 

17.900 GWh bzw. 64 PJ (technisch-wirtschaftliches Restpotenzial). 

Dieses technisch-wirtschaftliche Restpotenzial entspricht nicht dem tatsächlich noch realisier-

baren Potenzial, da es noch nicht mit dem ökologisch nutzbaren Wasserkraftpotenzial ver-

schnitten wurde. Erst diese Verschneidung würde das zukünftig unter den gegebenen Um-

weltbedingungen (ökologisch und ökonomisch) noch „ausbaufähige Potenzial“ ergeben. 

In Bezug auf die ökologischen Daten gibt es nur Angaben hinsichtlich jenes Potenzials, das in 

Welterbestätten (Wachau) liegt oder internationale Naturschutzinteressen betrifft (National-

parks) und daher sicherlich nicht zum ökologisch nutzbaren Wasserkraftpotenzial zählt; es 

wird mit 5.100 GWh (18 PJ) beziffert. Zieht man diesen Wert vom technisch-wirtschaftlichen 

Restpotenzial ab, so verbleiben 12.800 GWh (46 PJ) als sogenanntes „reduziertes technisch-

wirtschaftliches Restpotenzial“5. (Gem. E-Wirtschaft wären davon 11.400 GWh bzw. 41 PJ 

durch Neuerschließung und 1.400 GWh bzw. 5 PJ durch Anlagenoptimierung zu gewinnen).  

                                                 
5 Terminus gem. PÖYRY-Studie, 2008 
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Gemäß Wasserrahmenrichtlinie muss in den Gewässern ein guter ökologischer Zustand bzw. 

gutes ökologisches Potenzial eingehalten werden, was die Gewährleistung eines ökologischen 

Mindestwasserabflusses in den Gewässern bis spätestens 2027 erfordert. Die diesbezüglich 

erforderlichen Restwassersanierungen bei Ausleitungskraftwerken würden gegenüber der der-

zeitigen österreichischen Wasserkraftproduktion einen Verlust von maximal 1.400 GWh (5 PJ) 

bewirken. 

Das damit verbleibende Restpotenzial beträgt 11.400 GWh (41 PJ). Da das Ausmaß des öko-

logisch verträglich nutzbaren Wasserkraftpotenzials derzeit nicht mit exakten Zahlen vorliegt, 

kann das zukünftig noch unter den gegebenen Umwelt- und Wirtschaftsbedingungen ausbau-

fähige Potenzial daher nur mit < 11.400 GWh (41 PJ) angegeben werden. 

Darüber hinaus können sich Einschränkungen der Wasserkraftnutzung auch durch Widerstand 

mit anderen Nutzungsinteressen (z.B. Wasserversorgung) oder mangelnde Akzeptanz bei der 

Bevölkerung ergeben. 

 

Bis 2020 erschließbares Wasserkraftpotenzial  

Für die Darstellung des realisierbaren Wasserkraftpotenzials bis 2020 wurden zwei Szenarien 

abgeschätzt:  

Im Szenario „ambitioniert-realistisch “ wird davon ausgegangen, dass die Rahmenbedin-

gungen für Wasserkraft günstig sind, der Ausbau schrittweise erfolgen kann und auch das 

Interesse der Wasserkraftbetreiber gegeben ist.  

Im Szenario „außergewöhnlich forciert“  hingegen werden optimale Rahmenbedingungen 

vorausgesetzt:  

·  hoher Strompreis  

·  umfangreiche finanzielle Anreizinstrumente für die Wasserkraftbetreiber (z.B. Förde-

rungen, Steuererleichterungen), damit auch bisher wirtschaftlich weniger bis unattrakti-

ve Standorte genutzt werden. Dies wäre notwendig, um den Ausbau dort zu ermögli-

chen, wo eine ökologische Verträglichkeit gegeben ist,  bzw. wo die Wasserkraftnut-

zung sogar zu einer Verbesserung der bestehenden ökologischen Situation beitragen 

würde, dies aber bisher als nicht wirtschaftlich eingestuft wurde. 

·  hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.  

Im Szenario „ambitioniert-realistisch“ ergibt sich bis 2020 ein realisierbares Potenzial von 

4.000 GWh (15PJ), wobei davon etwa ¾ (3.000 GWh/ 11 PJ) aus der Großwasserkraft und ¼ 

(1.000 GWh/ 4 PJ) aus der Kleinwasserkraft zu erwarten sind.  
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Im Szenario „außergewöhnlich forciert“ ergäbe sich ein bis 2020 ein zusätzlich realisierbares 

Potenzial von 7.000 GWh (25 PJ). Unter der Annahme eines gleichen Aufteilungsschlüssels 

zwischen Groß- und Kleinwasserkraft wie im Szenario „realistisch“ würden dann 5.250 GWh 

(19 PJ) aus Großwasserkraft und 1.750 GWh (6 PJ) aus Kleinwasserkraft erzeugt werden.  

 

Zusätzlich realisierbare Potenziale für Wasserkraft bis 2020 (in PJ) 

 Szenario „ambitioniert - realistisch“ 

 
GWh PJ 

realisierbares Potenzial bis 2020 4.000 15 
davon aus Großwasserkraft (>10 MW)  3.000 11 
davon aus Großwasserkraft (>10 MW) 1.000 4 

 Szenario „außergewöhnlich forciert“  

realisierbares Potenzial bis 2020 7.000 25 
davon aus Großwasserkraft (>10 MW) 5.250 19 
davon aus Großwasserkraft (>10 MW) 1.750 6 

 
Quelle: BMLFUW 

 

Sämtlichen oben angeführten Potenzialangaben liegt immer ein Regeljahr zugrunde, das 

durch eine durchschnittliche Wasserführung der Flüsse (Mittelwerte über viele Jahre) charak-

terisiert ist. Die tatsächliche Wasserführung schwankt erheblich von Jahr zu Jahr und damit 

auch die reale Stromerzeugung der Wasserkraftwerke; die Schwankungsbreite liegt etwa bei  

+/- 5%6 . 

Ausgehend von den im Jahr 2005 erzeugten 129,1 PJ würden die beiden Szenarien für 2020 

eine Wasserkraftproduktion von 144 -154 PJ ergeben. 

 

Einschränkende Rahmenbedingungen/ Hindernisse 

Bereits 75% des vorhandenen Potenzials („reduziertes technisch-wirtschaftliches Potenzial“) 

wird genutzt. Dies bedeutet auch, dass die aus wirtschaftlicher Sicht attraktivsten/ lukrativsten 

Standorte bereits ausgebaut sind. Das verbleibende offene Neuerschließungspotenzial müsste 

daher aus Standorten gewonnen werden, die aus wirtschaftlicher Sicht bisher vergleichsweise 

wenig attraktiv waren.  

 

 

                                                 
6 Bei einem derzeit ausgebauten Wasserkraftpotenzial von ca. 38.000 GWh wurden in einem nassen Jahr z.B. 151 

PJ (2000), in einem Trockenjahr (2003) hingegen nur 118 PJ produziert. 2005 lag mit 129,1 PJ in der Größen-
ordnung des Regeljahres von 127 PJ. 
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Die Liberalisierung des Strommarktes hat den Druck auf die Wirtschaftlichkeit stark erhöht. 

Dies und die oftmals mangelnde Akzeptanz bei der Bevölkerung – und nicht nur die allfälligen 

ökologischen Auflagen/ Beschränkungen - sind auch im wesentlichen der Grund dafür, dass in 

den letzten Jahren der Neubau von (größeren) Wasserkraftanlagen stagniert hat. Einzig durch 

die finanziellen Anreize durch das Ökostromgesetz hat der Ausbau der Kleinwasserkraft flo-

riert. 

 

Beim weiteren Ausbau der Wasserkraft sind somit 

·  wirtschaftliche Aspekte (gestiegener Strompreis, eventuell Schaffung von Anreizen zur 

Nutzung vergleichsweise unattraktiver Standorte)  

·  ökologische Rahmenbedingungen 

·  sowie sonstige Nutzungsinteressen und die Akzeptanz bei der Bevölkerung 

zu berücksichtigen. 

 

Das technisch-wirtschaftliche Restpotenzial wurde in den letzten Jahren deshalb nicht ausge-

baut, weil 

·  wirtschaftlich attraktive Standorte bereits ausgebaut sind (> 75% des ausbaufähigen 

Potenzial sind bereits ausgebaut) 

·  der noch nutzbare Standort bzw. die ökologisch verträgliche Nutzungsvariante auf-

grund der ökonomischen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich attraktiv war 

·  die Wasserkraftbetreiber aus wirtschaftlichen Gründen eher ihre Priorität beim Ausbau 

der Pumpspeicherkapazität (Spitzenstrom) sahen, bei denen es in der Regel zu keiner 

Neuerschließung von Potenzialen kommt  

·  weil etliche Standorte für eine ökologisch verträgliche Nutzung nicht geeignet sind und 

eine Nutzung gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen würde  

·  keine Akzeptanz bei der Bevölkerung gegeben war 

·  nur finanzielle Anreize für den Ausbau der Kleinwasserkraft gegeben wurden - ohne 

Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Effizienz und ökologischen Verträglichkeit 

·  eine Planungsstrategie/ ein Lenkungsinstrument für eine zielorientierte, ökologisch ver-

trägliche und ökonomisch-energiewirtschaftlich effiziente Wasserkraftnutzung fehlte. 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass ein steigender Trend in Richtung Ausbau von Pump-

Speicher-Kapazitäten zu beobachten ist. Wesentliche Motive dafür sind die mit Spitzenstrom 

erzielbaren Preise sowie der steigende Bedarf an Regel- bzw. Reserveleistung in Folge des 

verstärkten Ausbaus von Wind, aber auch Photovoltaik in Europa. Da bei vielen diskutierten 
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Projekten die Speicher bestehender Anlagen genutzt werden, wird dadurch kein zusätzliches 

Potenzial erschlossen, wenngleich diese Anlagen wichtig sind für die Integration anderer er-

neuerbarer Energien wie beispielsweise der Windkraft. Der Anteil an erneuerbarer Energie 

wird entsprechend der vorgegebenen europaweiten geltenden Berechnungsgrundsätzen nur 

bei jenen Pump-Speicher-Projekten erhöht, bei denen zusätzlich nutzbare Wasserfracht er-

schlossen wird. Dieses Faktum wird auch in der öffentlichen Betrachtung des zukünftigen Bei-

trags der Wasserkraft am Gesamtpotenzial der erneuerbaren Energien zu berücksichtigen 

sein. 

 

3.1.2 Maßnahmen  

Zur Erschließung zusätzlicher Wasserkraftpotenziale bis 2020 – unter Sicherstellung eines 

ökologisch verträglichen Wasserkraftausbaus - werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

 

Wasser Detailmaßnahme 
W1 Finanzielle Anreize Anpassung Ökostromgesetz 

 Anreize zur Revitalisierung und Optimierung bestehender Anlagen  

 

Anreize zum Bau von Anlagen, die zwar derzeit ökonomisch nicht attrak-
tiv sind, aber 

�  ökologisch verträglich sind, 
�  zu einer ökologischen Verbesserung des derzeitigen Gewässer-

zustandes beitragen würden  

W2 Sonstige Anreize 
Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren bei 
Anlagen ohne nennenswerte Auswirkung auf die Umwelt  
(Kompetenzfrage!) 

W3 Unterstützende 

Maßnahmen 

Entwicklung einer Planungsstrategie/ eines Lenkungsinstrumentes* für 
eine zielorientierte, ökologisch verträgliche und ökonomisch-energiewirt-
schaftliche effiziente Wasserkraftnutzung auf Bundesebene oder auf 
Ebene der Länder nach bundeseinheitlichen Kriterien  

 
Erstellung einer zentralen Datenbank von Querbauwerken, die ohne 
negative Auswirkung auf die Gewässerökologie energiewirtschaftlich 
nutzbar wären 

 

Forschungsschwerpunkt Wasserkraftentwicklung in Hinblick auf  
�  neue Einsatzgebiete (z.B. Abwasser-, Trinkwasserkraftwerke)  
�  eine technische und ökologische Optimierung von Wasserkraft-

werken 

 
Bewusstseinsbildung und Steigerung der Dialogbereitschaft 
rechtzeitige und transparente Einbindung der Gemeinden und BürgerIn-
nen bei Wasserkraftprojekten 

 
Quelle: BMLFUW 

 

* Eine zu entwickelnde Planungsstrategie/Lenkungsin strument sollte u. a. folgenden Kriterien 
folgen: 
·  Primär sollte vor allem eine Effizienzsteigerung (z. B. Austausch veralteter Kraftwerkskomponenten 

wie Turbinen) wie auch die Revitalisierung bestehender Anlagen angestrebt werden. Insbesondere 
ältere Anlagen bieten hier ein nennenswertes Potenzial. In diesem Sinne wären die vorhandenen 
Potenziale alter Kleinkraftwerke und Mühlen sowie funktionsloser Wehranlagen zu untersuchen. 
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·  Nutzung von Standorten, bei denen eine Wasserkraftnutzung zu einer Verbesserung der bestehen-
den ökologischen Situation führt (z. B. Schwallminderung, Herstellung der Durchgängigkeit bei einer 
Altanlage). 

·  Unterscheidung von besonders sensiblen und schützenswerten Gewässerstrecken, die von einer 
Kraftwerksnutzung freigehalten werden und jenen, bei denen eine  Wasserkraftnutzung vorgesehen 
ist. Bei letzteren soll eine möglichst effiziente und vollständige Nutzung des vorhandenen Potenzials 
erreicht werden, wobei natürlich andere wasserwirtschaftliche und gewässerökologische Erforder-
nisse berücksichtigt werden müssen. Die leistungsbezogene spezifische Gewässerbeanspruchung 
(m/MW) und die stromproduktionsbezogene spezifische Gewässerbeanspruchung (m/MWh) soll 
möglichst gering sein; 

·  Die wasserwirtschaftlichen Erfordernisse von Siedlungen, Landwirtschaft, Industrie und Fremden-
verkehr, der Reinhaltung der Gewässer, einer ausgewogenen Hochwasser- und Feststoffabfuhr, der 
Lawinensicherheit sowie der Erhaltung des Grundwasserhaushaltes sind zu berücksichtigen. 
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3.2 Landwirtschaft 

3.2.1 Potenzial 

Für die Produktion und Verwendung von landwirtschaftlichen Rohstoffen für Bioenergie in Ös-

terreich kommen strukturelle Überschussmengen, die Ausweitung der Produktion auf ehemals 

stillgelegte Flächen, die verstärkte Nutzung von ungenutzten Potenzialen (z.B. Zwischenfrüch-

te und Nebenprodukte) sowie eine verstärkte Produktionsorientierung und die konsequente 

Nutzung der Ertragsfortschritte in Frage. Während die Ermittlung der forstwirtschaftlichen Po-

tenziale von einem bestehenden Brenn- und Energieholzmarkt ausgeht, muss die Landwirt-

schaft zusätzlich zur Lebens- und Futtermittelerzeugung Flächen für die Energieproduktion 

bereitstellen. 

Die landwirtschaftlichen Flächenpotenziale für die Erzeugung von Energie wurden in einer 

Reihe von Studien untersucht; die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten 

Ergebnisse: 

Autor Szenario 2020 (in ha) 

CP Szenario 817.000  
Thrän et.al.7 

E+ Szenario 408.000 

EEA8 Umwelt 266.000 

Referenzszenario bis 323.000 

Umweltszenario bis 201.000 

 
Brainbows/LK NÖ9 

Biomasseszenario bis 456.000 

 

 

 

 

                                                 
7 Thrän et al.: Das IE Leipzig hat das technische Potenzial aus Land- und Forstwirtschaft sowie Reststoffen ermit-

telt. Das Current Policy (CP)-Szenario nutzt Bracheflächen und Überschüsse vollständig und unterstellt Ertrags-
steigerungen. Das Umweltszenario (E+) nutzt 70 % der Brache, unterstellt Umwidmungen für Naturschutz und 
reduzierte Ertragssteigerungen. 

8 EEA: In der Studie der Europäischen Umweltagentur (European Environment Agency) wurde das Biomasse-
Potenzial, das unter umweltverträglichen Aspekten für Bioenergie zur Verfügung steht, aus Sicht der Umwelt-
agentur ermittelt. 

9 Brainbows/ LK NÖ: Im Referenzszenario die Entwicklung fortgeschrieben, im Biomasseszenario die Flächen für 
die Erzeugung von Bioenergie intensiv genutzt; im Umweltszenario wird der Trend in Richtung ökologischer 
Landwirtschaft stärker betont. 
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Energiepotenzial der Landwirtschaft bis 2020  

Für das BMLFUW ist es Grundvoraussetzung, dass die Energieproduktion in einem ausgewo-

genen Ausmaß und vor dem Hintergrund einer gesicherten Lebens- und Futtermittelproduktion 

erfolgt. 

Energiepotenzial der Landwirtschaft 2020 

Verwendung  In Österreich reali-
sierbare Flächen in 

ha 

Energie in PJ  

Biodiesel 50.000 1,8 

Bioethanol 70.000 – 95.0000 5,1 

Biogas 60.000 10,8 

Thermisch 30.000 2,9 

Zwischensumme  210.000 - 235.000  20,6 

Stärkere Forcierung der Ne-
benprodukte (z.B.Stroh)  

100.000 5,0 

   
auf österreichischen Flächen 
realisierbares Potenzial 

210.000 bis 335.000  20,6 - 25,6 

zusätzlich zur Erreichung des 
10% Ziels im Verkehr aus Im-
porten mit teilweisen Verar-
beitungskapazitäten in Ö  
notwendiges Potenzial 

  29,110 

   
Potenzial des Sektors Land-
wirtschaft  

 20,6 bis 54,7  

 
Quelle: BMLFUW;  *: Flächen für Bioethanol abhängig von Rohstoffmix 

 

Für die herkömmlichen Rohstoffe und Energieprodukte ist in einem realistischen Ansatz in 

Österreich eine landwirtschaftliche Fläche von 210.000 bis 235.000 ha für die Energieproduk-

tion bis 2020 zu erschließen. Aus diesen Flächen könnten Rohstoffe für rund 21 PJ Bioenergie 

erzeugt werden. 

Berücksichtigt man die angestrebte stärkere Nutzung der Nebenprodukte der Landwirtschaft 

(z. B. Stroh), so ist auch eine entsprechend höhere Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 

von in Summe 335.000 ha möglich. Wesentliche Voraussetzungen zur Ausschöpfung dieses 

Flächenpotenzials sind vor allem die Schaffung entsprechender Logistikschienen und Anla-

gentechnologien sowie stimmige Rahmenbedingungen. Aus dem Bereich der Nebenprodukte 

wäre ein Energiepotenzial von rund 5 PJ zu erreichen. Somit könnten auf 210.000 bis 

                                                 
10 29,1 PJ ergeben sich als „Fehlmenge“ der Differenz aus der Eigenaufbringung der Biomasse zur Biokraftstoffpro-

duktion in Österreich (6,9 PJ) und einer ersten Abschätzung des gesamten Bedarfs an erneuerbarer Energie auf 
Basis der erwarteten Fahrleistungen und des entsprechenden Kraftstoffmixes zur Erreichung des 10% Ziels im 
Jahr 2020 von rd. 36 PJ. 
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335.000 ha landwirtschaftlichen Flächen auf Basis österreichischer Rohstoffe rund 21 bis 

26 PJ Bioenergie erzeugt werden.  

Zur Erreichung des Zieles der Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien von 10 % an 

erneuerbarer Energie (Biokraftstoffe und Ökostrom für E-Fahrzeuge) im Verkehr sind basie-

rend auf einer ersten Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Fahrleistung und des ent-

sprechenden Kraftstoffmixes insgesamt rund 36 PJ an erneuerbarer Energie notwendig.11 Ins-

besondere für den Einsatz von Biodiesel (zur Beimischung oder in der Reinverwendung) wird 

der Import des Fertigprodukts bzw. von Rohstoffen wie z.B. Pflanzenöl aus anderen Ländern 

erforderlich sein. Betrachtet man auch die Ausbaumöglichkeit der österreichischen Verarbei-

tungskapazitäten so ist es nahe liegend, dass für die hierfür erforderlichen Produkte sich ins-

besondere der Donauraum als Lieferant anbietet. Entsprechend der Entwicklung der benötig-

ten erneuerbaren Energiemengen im Verkehrsbereich müssten nach einer ersten Abschät-

zung im Jahr 2020 neben der Aufbringung der Rohstoffe aus der österreichischen Landwirt-

schaft ein Anteil von rund 29 PJ Bioenergie durch Importe aufgebracht werden.  

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren wäre somit für den Sektor Landwirtschaft  ein Beitrag  

von 21 bis 55 PJ Bioenergie  im Jahr 2020 realisierbar. 

 

3.2.2 Maßnahmen  

Für das Erreichen der angeführten Flächen- und Energiepotenziale bis 2020 ist eine Reihe 

von Maßnahmen erforderlich. Umzusetzen wären stimmige Rahmenbedingungen, steuerliche 

Maßnahmen, finanzielle Anreize, Forcierung der technologischen Entwicklungen sowie Maß-

nahmen bei der Förderung von Forschung und Entwicklung. Für eine bestmögliche Ausschöp-

fung der landwirtschaftlichen Potenziale könnten nachfolgende Maßnahmen verfolgt werden 

(beispielgebend, nicht vollständig):  

                                                 
11 Die Abschätzung der zur Erreichung des 10% Ziel notwendigen erneuerbarer Energiemenge im Verkehr und der 

damit verbundene Kraftstoffpfad befindet sich derzeit noch in Ausarbeitung und Abstimmung mit den betroffenen 
Institutionen. 
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Landwirtschaft  Detailmaßnahmen 

Anpassung der Steuerspreizung in der MöSt beim Anheben der Biokraft-
stoffbeimischung zum Ausgleich der Differenz zwischen den Herstellungs-
kosten der biogenen und fossilen Treibstoffe 

Steuer 
Beibehaltung der steuerlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von 
Biokraftstoffen in reiner Form (B100, Pflanzenöl) bzw. für Kraftstoffe mit 
hohem Biokraftstoffanteil (E85)  

für die Errichtung von Biogasanlagen und Anlagen zur Aufbereitung des 
Biogases in die für die Netzeinspeisung erforderliche Qualität 

für die Errichtung dezentraler Ölmühlen zur Erzeugung von Pflanzenöl zur 
Verwendung in pflanzenöltauglichen Traktoren 

durch Ökotarife für die Einspeisung von Biogas in Gasnetze 

für die Errichtung von Pilot- und Demonstrationsanlagen zur Produktion von 
Biotreibstoffe der zweiten und dritten Generation  

für die verstärkte Nutzung von Nebenprodukten  der Landwirtschaft 

verstärkte Verwendung der vorhandenen Förderschienen 

Erhöhung der Anreize für den Kauf von umweltfreundlichen Neufahrzeugen 
durch Erhöhung des Bonus bei der NOVA. 

Erhöhung der Fördermittel der betrieblichen Verkehrsmaßnahmen der Um-
weltförderung im Innland zur Forcierung der Umrüstung von Fuhrparks auf 
alternative Antriebe 

Finanzielle Anreize und För-
derprogramme 

Erhöhung der Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms klima:aktiv 
mobil mit dem Schwerpunkt der Förderung von Fuhrparkumstellung auf 
alternative Antriebe und erneuerbare Kraftstoffe  

Entwicklung eines Masterplans „Bioenergie“ 

Ausbau und verbesserte Nutzung des klima:aktiv Programms   

Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Anbau von landwirt-
schaftlichen Rohstoffen für Bioenergie (z.B. GAP, ländliche Entwicklung, 
Vertragsanbau) 

Anreize zur verbesserten Kapazitätsauslastung vorhandener Produktionsan-
lagen 

Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsprogramms E85  

Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsprogramms Erdgas/Biogas  

Unterstützende Maßnahmen 

Aktionsprogramm zur Förderung der Elektromobilität  

Normierung und Standardi-
sierung 

aktive Gestaltung der einschlägigen nationalen und europäischen Normen-
werke (z.B. Nachhaltigkeitskriterien der EU, EN 590 – Dieselkraftstoffnorm; 
EN 228 – Benzinnorm) 

Technologische Forschung zur Entwicklung neuer und Verbesserung etab-
lierter Biotreibstoffe in Richtung Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit 

Verbesserung des Einsatzes innovativer Energiepflanzen 

Entwicklung innovativer und Optimierung etablierter Energiepflanzen (z.B. 
Miscanthus oder Kurzumtriebsholz: Abklärung von Sortenfragen, Klima-
adaption, Kultur und Erntetechnologie) 

Entwicklung von Technologien und Logistikkonzepten für Nebenprodukte 

Forschung und Entwicklung  

Begleitforschung und Bewertung der Auswirkungen auf Umwelt und  

Gesellschaft 
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3.3 Forstwirtschaft 

3.3.1 Potenzial  

Mit 117,9 PJ oder 14,9 Millionen Festmetern zählt das Holzaufkommen für energetische Zwe-

cke zu den bedeutendsten erneuerbaren Energieträgern. 

 

 2005 2020 

 PJ PJ 

Holznutzung Wald auf Basis 
HEM12   

Direkte energetische Verwertung 40,9 *) 
Indirekte energ. Verwertung (nach 
Weiterverarbeitung) 16,3 *) 

Summe 57,2 60,3 - 90,1*) 
Weitere Holznutzung Wald und 
sonstiges Holzaufkommen   

Direkte energetische Verwertung 37,9 45,6 
Indirekte energ. Verwertung (nach 
Weiterverarbeitung) 4,9 5,7 

Summe 42,4 51,3 
Import   
Direkte energetische Verwertung 5,0 5,0 
Indirekte energ. Verwertung (nach 
Weiterverarbeitung) 13,4 10,5 

Summe 18,4 15,5 
Gesamt 117,913 127,1 - 156,9 

Quelle: BMLFUW *) Erste Abschätzung der AEA auf Basis des Endberichtes der „Holz- und Biomasseaufkom-
menstudie für Österreich“; genaue Daten Ende April verfügbar 

 

Aus der „Holznutzung Wald auf Basis HEM (Holzeinschlagsmeldung) stammen 7,1 Millionen 

Festmeter (57,2 PJ). Davon können der „direkten energetischen Verwertung“ (energetische 

Verwertung von Wald-Energieholzsortimenten) 4,8 Millionen Festmeter (40,9 PJ) und der „indi-

rekten energetischen Verwertung“ (energetische Verwertung von Nutzholzanteilen, die als 

Nebenprodukte in der Holzverarbeitung anfallen) 2,3 Millionen Festmeter (16,3 PJ) zugerech-

net werden. 

                                                 
12 Datenbasis für die Werte „Holznutzung Wald“ ist die Holzeinschlagsmeldung. Datenbasis für die Werte „Weitere 

Holznutzung Wald und sonstiges Holzaufkommen“ ist die Agrarstrukturerhebung. Aufgrund der Aufnahmemetho-
dik der Agrarstrukturerhebung enthalten diese Werte auch Holzmengen, die aus Waldflächen stammen. Es han-
delt sich dabei Waldflächen, die unter die Besitzkategorie kleiner drei Hektar fallen, sofern kein Konnex zur 
Landwirtschaft besteht (ausschließlicher Waldbesitz). 

13 Die kleine Unschärfe zu den Daten der Statistik Austria ergibt sich durch die Verwendung der neuen klima:aktiv-
Umrechnungsfaktoren für Energieholzsortimente – s. dazu auch Fußnote 3 auf S 15 
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5,2 Millionen Festmeter (42,4 PJ) stammen aus der „Weiteren Holznutzung Wald und sonsti-

ges Holzaufkommen“. Diese Holzmenge setzt sich aus 4,6 Millionen Festmetern (37,9 PJ) 

„direkte energetische Verwertung“ und 0,6 Millionen Festmeter (4,9 PJ) „indirekte energetische 

Verwertung“ zusammen. 

2,5 Millionen Festmeter (18,4 PJ) trägt der Import zum Gesamtholzaufkommen für energeti-

sche Zwecke bei. Davon sind 0,6 Millionen Festmeter (5,0 PJ) einer „direkten energetischen 

Verwendung“ und 1,9 Millionen Festmeter (13,4 PJ) einer „indirekten energetischen Verwen-

dung“ zuzurechnen. 

Für das Jahr 2020 kann mit einem Aufkommen von 16,2 bis 20,0 Millionen Festmetern Holz 

für energetische Verwendungszwecke gerechnet werden. Dies entspricht einer Primärenergie 

von 127,1 bis 156,9 PJ14. Im Vergleich zu 2005 bedeutet dies eine Steigerung um 1,3 bis 

5,1 Millionen Festmeter oder 9,2 bis 39 PJ. 

Der Prognose für die „Holznutzung Wald auf Basis HEM“ liegt die „Holz- und Biomasseauf-

kommensstudie für Österreich“ des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, 

Naturgefahren und Landschaft zugrunde. Unter Berücksichtigung aller Aspekte der Nachhal-

tigkeit kann das bis 2020 zur Verfügung stehende Nutzungspotential je nach unterstelltem 

Holzpreis und je nach gewähltem Nutzungsszenario in einer Bandbreite von 23,9 bis 29,5 Mil-

lionen Erntefestmetern in Rinde mit Nadeln berechnet werden. Innerhalb dieser Bandbreite 

erscheint bei günstigen Rahmenbedingungen (z.B. Holzpreis, Ausbau und Verbesserung der 

Forstlichen Infrastruktur) das Ausschöpfen eines Potentials von 25 bis 28 Millionen Erntefest-

meter realistisch. Eine genaue Ableitung der aus diesem Nutzungspotential (23,9-29,5 Millio-

nen Erntefestmeter) zu erwartenden Holzmenge für energetische Verwendungszwecke („di-

rekte energetische Verwendung“, „indirekte energetische Verwendung“) und die darin enthal-

tene Primärenergie ist derzeit noch nicht verfügbar. 

Die Abschätzung der Energieholzsortimente aus dem Bereich „Weitere Holznutzung Wald und 

sonstiges Holzaufkommen“ (direkte und indirekte Verwertung) basiert auf einer Experten-

schätzung. Es wird mit einer Steigerung um je 10 Prozent im Zeitraum 2005 bis 2010 bzw. 

2010 bis 2020 gerechnet. Demnach werden im Jahr 2020 6,3 Millionen Festmeter oder 

51,3 PJ zur Verfügung stehen. Verglichen mit dem Jahr 2005 bedeutet dies eine Steigerung 

um 1,1 Millionen Festmeter oder 8,9 PJ. 

Die Annahme über die Entwicklung der Importe basiert ebenfalls auf einer Experteneinschät-

zung. Es wird davon ausgegangen, dass die Sägerundholzimporte um 1 Million Festmeter bis 

2010 und um weitere 1 Million Festmeter bis 2020 zurückgehen, Importe anderer Holzsorti-

mente gleich bleiben. 2020 könnten demnach 2,1 Millionen Festmeter Energieholzsortimente 

                                                 
14 Erste Abschätzung durch die AEA. Genaue Daten werden Ende April 2009 vorliegen 
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verfügbar sein. Verglichen mit dem Jahr 2005 stellt dies einen Rückgang um 0,4 Millionen 

Festmetern oder 2,9 PJ dar. 

 

3.3.2 Maßnahmen  

Zentrale Herausforderung, um das Zusatzpotenzial (9,2 bis 39 PJ) bis zum Jahr 2020 tatsäch-

lich zu realisieren, ist die Mobilisation der notwendigen Energieholzmengen. 

Die Ernte von Holz bedeutet nahezu immer einen Anfall verschiedener Sortimente. So sind 

Energieholzsortimente häufig Koppelprodukte bei der Erzeugung von Sägerundholz. Aus die-

sem Grund ist eine nur auf „Energieholz“ zugeschnittene Mobilisierung nicht möglich. Vielmehr 

kann diese nur im Rahmen einer generellen Holzmobilisierung stattfinden. Maßnahmen zur 

Holzmobilisierung können immer nur im Zusammenhang der tatsächlichen Nachfrage unter 

Beachtung der Marktkonformität erfolgen. 

Wie die Vergangenheit zeigt, besteht eine enge Korrelation zwischen Holzpreisen und dem 

Holzaufkommen. Ein „guter“ Holzpreis stellt einen wesentlichen Holzmobilisierungsfaktor dar, 

kann aber nicht als „Maßnahme“ im Sinne nachfolgender Tabelle genannt werden. 
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Forstwirtschaft Detailmaßnahme 
F1 Technik/Logistik Verstärkte Anwendung von GIS-Systemen 

 Neubau und Verbesserung der forstlichen Infrastruktur 

 Aufbau von Bringungs- und Transportkapazitäten 

 Aufbau von Biomasse-Zentren 

 Evaluierung der Holzmengenströme und Abstimmung der Logistik 

 Verbesserungen des Transportservice der ÖBB 

 Verbesserung der Standards bei der Übernahme von Energieholz 

F2 Organisation Vor-Ort-Betreuung für Waldbesitzer ausbauen 

 Professionalisierung und Erweiterung des Dienstleistungsangebotes bei 
forstlichen Kooperationen und Dienstleistern 

 Verbesserung der Kooperation und Kommunikation in der Forstwirtschaft 

 Stärkung der Kooperation der Wertschöpfungskette Forst – Holz zur Um-
setzung konkreter Projekte 

F3 Information Verstärkte Holznutzung medial unterstützen 

 Neue Kommunikationsmodelle für verschiedene Waldbesitzertypen 

 Zentrale Informationsplattform in Kooperation von FHP, AEA, Energiewirt-
schaft und BOKU 

 Information über Zuwächse und Vorräte und damit der Nutzungsmöglich-
keiten im Wald 

 Intensivierung der Forstausbildung für bäuerliche Waldbesitzer 

 Erweiterung und Vertiefung der Ausbildungsinhalte „Energieholz“ an allen 
forstlichen Bildungsstätten 

 Motivation der Waldbewirtschafter durch Schulungen, Exkursionen, „best 
practice“ – Beispiele, etc. 

 Erarbeitung bundesweit abgestimmter Schulungs- und Beratungs-
unterlagen bez. Einkommens- u. Vermögenszuwachs durch Waldnutzung 

 Maßnahmen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Ansehens von ma-
nueller Waldarbeit 

 Ausbildung und Schulung von Forstarbeitern zur Vermeidung von Unfällen 
bei der Holzernte 

F4 Dienstleistungen/ 

Rahmenbedingungen 
Vor-Ort-Betreuung für Waldbesitzer ausbauen 

 Abstimmung spezieller Dienstleistungsmodule auf unterschiedliche Wald-
besitzertypen  

 Vereinfachung der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte insbesonde-
re im Katastrophenfall 

 Vereinfachter Zugang zu Daten, die öffentlich finanziert wurden 

 Fokussierung der forstlichen Förderung auf Maßnahmen, die zu einem 
verstärkten (Energie-) Holzaufkommen führen 

Quelle: BMLFUW 
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3.4 Sonstige erneuerbare Energie 

3.4.1 Potenzial 

Biomasse und Wasserkraft sind derzeit die mit Abstand wichtigsten erneuerbaren Energieträ-

ger und werden das jedenfalls auch bis zum Zeithorizont 2020 bleiben.  

Dennoch müssen vor allem die sonstigen Erneuerbaren in den nächsten Jahrzehnten stark 

ausgebaut werden, um den Anteil der Erneuerbaren in Österreich deutlich zu steigern.  

 
Potenziale Sonstiger erneuerbare Energieträger 

 
Werte in PJ 2020 
Wärmepumpe/Erdwärme 25 – 27 
Photovoltaik 7,2 – 10,8   
Solarwärme 26 -  28 
Wind 26 – 26,5 
Summe Sonstige Erneuerbare 84 – 92,3 

Quelle: BMLFUW - eigene Berechungen 

 

Potenzial Photovoltaik 

Im Jahr 2007 wurden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 2.100 kW-el installiert. 

In Summe sind damit mit Ende 2007 ca. 27,7 MWel installiert, 88% davon als netzgekoppelte 

Anlagen. Im Jahr 2008 wurden allein durch Förderungen des KLI.EN in der Höhe von 

10,9 Mio. EURO zusätzlich rund 4 MW Photovoltaik installiert. 

Die Entwicklung der Photovoltaik stand in engem Zusammenhang mit den Regelungen im 

Ökostromgesetz. Ein wirklich starkes Marktwachstum gab es mit der ersten Ökostromverord-

nung bis zum Erreichen des Förderdeckels. Danach nahmen die Anlagenzahlen wieder deut-

lich ab.  

Die „Technologie-Roadmap für Photovoltaik in Österreich“ des BMVIT aus dem Jahr 2007 

schätzt für 2020 ein PV-Potenzial von 2,7 TWh. An dieser Schätzung waren viele Stakeholder 

involviert. Das BMLFUW lehnt sich in seiner Abschätzung an die Ergebnisse der Roadmap an 

und bewertet das Potenzial mit 7,2-10.8 PJ (2-3 TWh)  bis 2020.  

 

Potenzial Wind 

Mit Stand Ende 2008 sind in Österreich 618 Windräder mit einer elektrischen Gesamtleistung 

von 995 MW-el in Betrieb. Diese Anlagen erzeugen pro Jahr rund 2 Mrd. kWh Strom, womit 

fast 570.000 Haushalte versorgt werden können. Die zurzeit existierenden Potenzialabschät-
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zungen liegen in einem sehr breit gestreuten Bereich. Dabei sind auch die Stoßrichtungen 

unterschiedlich. Einige Studien stellen ein (theoretisches) technisches Potenzial dar, während 

andere die tatsächlich umsetzbare Windkraftproduktion bis zu einem gewissen Stichtag ab-

schätzen. Unter den jüngeren Studien kommt Moidl (2003) in einer WWF Studie für die e-

control auf 5 bis 10 TWh, Kratena (2005) in seiner Energieprognose für das Wirtschaftsminis-

terium auf 5,3 TWh bis 2020 und Resch et. al. (2006) auf ein umsetzbares Volumen von 

5 TWh bis 2020. Da die tatsächliche Windstromproduktion derzeit bei über 2 TWh angelangt 

ist, scheinen frühere Abschätzungen z.B. von Kury und Dobesch (1999), die von einem tech-

nischen Potenzial von 3 TWh sprechen, überholt. 

Neue Abschätzungen der Energy Economics Group der TU Wien (Univ. Prof. Haas) im Jahr 

2008 kommen auf ein Potenzial von 7,2 TWh bis 2020. Die IG Windkraft hat 2008 ebenfalls 

eine Schätzung des Potenzials vorgenommen, in der Standort bezogen vorgegangen wurde. 

Das geschätzte Potenzial ist dabei fast ident mit dem der Energy Economics Group der TU 

Wien, nämlich 7,3 TWh.  

Bis 2020 rechnet das BMLFUW mit einem Zuwachs auf 26-26,5 PJ (7,2-7,3 TWh) . Der Zu-

wachs bis 2020 ist einerseits durch den Zubau neuer Anlagen zu erreichen, aber andererseits 

durch den Einsatz größerer Anlagen an bestehenden Standorten. Die IG Windkraft geht von 

einer Steigerung der Windkraftanlagen von 615 auf ca. 1100 aus.  

Aus Naturschutzsicht sollten jedenfalls große Anlagen bevorzugt werden, da sie bei gleichem 

Ertrag weniger Eingriff in die Natur verursachen.  

 

Potenzial Solarwärme 

Ende 2007 betrug die installierte Kollektorfläche der noch in Betrieb befindlichen Solaranlagen 

(Annahme: 25 Jahre Lebensdauer) 3,601.431 m², die installierte Heizleistung 2.521 MW ther-

misch und der Nutzwärmeertrag 1.204 GWh/Jahr. Aus dem Nutzwärmeertrag berechnet sich 

ein Heizöl-Äquivalent von 180.980 Tonnen/Jahr. Der Einsatz solarthermischer Anlagen um-

fasste Ende 2007 etwa 608.900 m² Solaranlagen mit unverglasten Flachkollektoren (vorwie-

gend Kunststoff-Absorber) zur Erwärmung von Freibädern, etwa 2.950.000 m² verglaste 

Flachkollektoren und rund knapp 43.000 m² an Vakuumkollektoren. Im Jahr 2007 wurden in 

Österreich insgesamt knapp 1,13 Mio. m² Solarkollektoren erzeugt und 67,7% der heimischen 

Produktion gingen in den Export. 

Im Auftrag des BMLFUW wurde gemeinsam mit dem BMVIT und dem BMWJF eine Solar-

wärme-Roadmap erarbeitet, in der Maßnahmenbündel zur Erschließung der Potenziale im 

Bereich Solarwärme entwickelt wurden. Die Autoren der Studie (AEE Intec) gehen, aufbauend 

auf Ergebnissen einer Studie für den europäischen Solarverband, von einem Potenzial von 
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22 – 35,5 PJ bis 2020 aus. Bis 2050 sieht die AEE Intec ein Potenzial für Solarwärme im ge-

samten Niedertemperatursektor von knapp 95 PJ. Geht man von einer deutlichen Reduzierung 

des Energieverbrauchs im Wärmesektor aus, so könnte 2050 mit Solarwärme 40% des Nie-

dertemperaturbedarfs gedeckt werden. Die Potenziale wurden in enger Abstimmung mit der 

Energy Economics Group der TU Wien abgeschätzt, die 2007 im Auftrag des Dachverbands 

Klima und Energie in der WKÖ weiterführende Abschätzungen über die Potenziale im Wär-

memarkt gerechnet hat. Basierend auf diesen Arbeiten hat das BMLFUW für die thermische 

Solarenergie das Potenzial für 2020 mit 26-28 PJ  bewertet.  

 

Potenzial Erdwärme/Wärmepumpe  

Im Jahr 2007 wurden in Österreich 15.241 Wärmepumpenanlagen verkauft (Jahres-

Zuwachsrate 14,9 %). Von den im Jahre 2007 in Österreich installierten Heizungs-

Wärmepumpen entfallen 82,2 % auf den Leistungsbereich bis 20 kW Heizleistung (vorrangiger 

Einsatzbereich Ein- und Zweifamilien-Wohnhäuser), 16,3 % auf den Leistungsbereich 20 bis 

80 kW Heizleistung (vorrangiger Einsatzbereich Mehrfamilien-Wohngebäude und Bürogebäu-

de) und 1,4 % auf den Leistungsbereich über 80 kW Heizleistung (Einsatzbereiche in Gewerbe 

und Industrie). 

Von den Ende 2007 in Betrieb befindlichen Anlagen werden die folgenden Beiträge zur Ener-

gieversorgung in Österreich geliefert: Installierte Heizleistung 864 MW thermisch, erzeugte 

Nutzwärme 1.470 GWh/Jahr, genutzte Umweltwärme 1.002 GWh/Jahr. 

Die Leistungsfähigkeit der Wärmepumpenanlagen konnte durch verbesserte Systemtechnik in 

den letzten Jahren weiter erhöht werden. Heizungs-Wärmepumpen erfüllen – bei Einhaltung 

der für einen effizienten Betrieb erforderlichen Randbedingungen - die Kriterien eines „nach-

haltigen Heizungssystems“. Mit Erdreich-Heizungs-Wärmepumpen lassen sich in Niedrigener-

giegebäuden Jahresarbeitszahlen von über 4 erzielen. Luft/Wasser- Wärmepumpen zur Wär-

merückgewinnung in Passivhäusern mit Luftvorwärmung über Erdreich-Wärmetauscher errei-

chen heute bereits Jahresarbeitszahlen von 3. 

Eine technologische Weiterentwicklung stellt auch die gasbetriebene Adsorptionswärmepum-

pe dar, die sich derzeit in Österreich in der Feldtestphase befindet. 

Die Energy Economics Group der TU Wien hat 2007 im Auftrag des Dachverbands Klima und 

Energie in der WKÖ weiterführende Abschätzungen über die Potenziale im Wärmemarkt ge-

rechnet. Darauf basierend hat das BMLFUW für die Nutzung der Erdwärme mittels Wärme-

pumpe das Potenzial für 2020 mit 25 – 27 PJ  bewertet.  
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3.4.2 Maßnahmen  

Sonstige EE Detailmaßnahme 

S1 Ökostromgesetz und 
KLIEN 

Förderung von PV-Anlagen aus Mitteln des Ökostromgesetzes und 
des KLI.EN  
Bis 2015 könnten damit rund 100 MW PV installiert sein (entspricht 
ca. 0,1 TWh). Sollte das genannte Potenzial umfassender erschlos-
sen werden, sind ab 2015 wesentlich stärkere Förderanreize in Ver-
bindung mit deutlich geringeren Gestehungskosten notwendig. 
 

 

Entsprechende Dotierung für Windenergieanlagen;  
Ausbauziel festlegen, das dann heruntergebrochen wird auf die ein-
zelnen Bundesländer plus Zeitplan 
 

S2 Förderung privater PV-
Anlagen  

PV-Programm im Rahmen des KLI.EN 
 

S3 klima:aktiv, etc.  
PV-Begleitprogramm Ausbildung/ Information 
 

 
Ausbildung/ Qualitätssicherung/ Information Solarwärme 
 

 
Ausbildung/ Qualitätssicherung/ Information Wärmepumpe 
 

S4 Windvorranggebiete  
Ausweisung von Gebieten auf BL-Ebene, in denen Windenergienut-
zung möglich ist 
 

S5 Thermische Solaranla-
ge WW – Wohnbauförde-
rung; Bauordnungen  

Verpflichtungen für Solaranlagen in Bauordnungen oder als Förder-
voraussetzung WBF 
 

S6 solare Heizungsunter-
stützung forcieren  

Verbesserung der Fördermodelle für die solare Heizungsunterstüt-
zung vor allem in der Sanierung - WBF 
 

S7 Schwerpunkt De-
monstrationsanlagen so-
lare Niedertemperatur-
Prozesswärme - KLI:EN 
oder Umweltförderung 

Durchführung eines speziellen Förderprogramms, um die erhebli-
chen Potenziale in diesem Bereich zu erschließen 
 
 
 

S7 Qualitätsplattform 
Wärmepumpe  

Bildung einer Qualitätsplattform Wärmepumpe – Sicherung der rich-
tigen Anwendung 
 

S8 Wohnbauförderung für 
gute Wärmepumpen  

Qualität der Wärmepumpen als Fördervoraussetzung in der Wohn-
bauförderung 
 

S9 Forcierung von Wär-
mepumpen zur Steigerung 
der Energieeffizienz 

Erschließung von Energieeffizienzpotenzialen außerhalb der Haus-
heizung und Warmwasser 
 

S 10 Verbindung von 
Wärmpumpen mit Strom-
sparen und Ökostrom 

Wärmepumpenbranche sollte verstärkt in Stromsparprogramme und 
den Ausbau von Ökostrom eingebunden werden, um die negativen 
Effekte durch die Forcierung von Wärmepumpen auf den Strommarkt 
zu mildern 
 

S11 Forschung/ 
Entwicklung/Demoanlagen  
KLI.EN/ BMVIT  

PV-Forschungsschwerpunkt 
 
 

 
Innovative thermische solare Anwendungen – Forschungsschwer-
punkt Speicher; Kunststoffkollektoren; etc. 
 

Quelle: BMLFUW 
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3.5 Energieeffizienz 

Im Aktionsplan für Energieeffizienz15 der EU-Kommission appelliert die Kommission an die 

Mitgliedstaaten, die ineffiziente Nutzung von Energie deutlich zu reduzieren. Das Einsparpo-

tenzial wird mit 20 % beziffert und damit sind wesentliche ökologische und energiewirtschaftli-

che Vorteile verbunden. Die Investitionen in effizientere Technologien werden durch die Pri-

märenergieeinsparungen mehr als aufgewogen. 

Zur Umsetzung der österreichischen Regierungsziele bzw. der Ziele der Europäischen Union 

ist ein Umdenken beim Energieverbrauch notwendig. Ohne eine Reduktion des Energie-

verbrauchs sind die Ziele für erneuerbare Energie schwer erreichbar. 

Die Austrian Energy Agency hat die wichtigsten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi-

zienz nach den Sektoren Haushalte, Industrie & Gewerbe und Verkehr zusammengefasst: 

Energiesparen Detailmaßnahme 

E1 Private Haushalte  

Thermische Sanierung des Gebäu-
debestands (vorrangig durch Däm-
mung und Fenstertausch) 
 

 

Einsatz von energieeffizienten 
Technologien beim Neubau von 
Wohngebäuden und Dienstleis-
tungsgebäuden (beispielsweise 
Passivhaustechnologien) 
 

 
Effizienzsteigerung der haustechni-
schen Ausstattung 
 

 
Effizienzsteigerung beim Einsatz 
von Geräten und Beleuchtung 
 

E2 Industrie/Gewerbe 
Einsatz hocheffizienter Motoren und 
ihre effiziente Regelung 
 

 

Erneuerung und Optimierung von 
Heißwasser- und Dampfkesseln bei 
KMUs 
 

 
Forcierung industrieller KWK-
Anlagen 
 

E3 Verkehr 

Stärkere Verbreitung verbrauchs-
armer und umweltfreundlicher An-
triebstechnologien/ Fahrzeuge 
 

 Spritsparinitiativen 
 

 
Quelle: AEA 

                                                 
15 Mitteilung der Kommission vom 19. 10 2006, KOM(2006)545endgültig, Aktionsplan für Energieeffizienz: Das 

Potenzial ausschöpfen 
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4 Umsetzung der Ziele   

Sollen im Regierungsprogramm und in der neuen EU-Richtlinie formulierten Ziele umgesetzt 

werden, so ist es notwendig, die Energieeffizienz zu steigern. Gleichzeitig sind Anstrengungen 

zum Ausbau von erneuerbaren Energieträgern in allen Bereichen notwendig. Insbesondere bei 

der Erzeugung von Wärme und Strom leisten erneuerbare Energieträger einen wichtigen Bei-

trag, der noch massiv ausgebaut werden kann. Der positive Beitrag von Biokraftstoffen zur 

Versorgungssicherheit bei geringerem CO2-Ausstoß ist unumstößlich. Die Technologieführer-

schaft bei Umwelttechnik wird in Hinkunft eine bedeutende Rolle für die Positionierung und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit europäischer Unternehmen am Weltmarkt spielen.  

Für Österreich wurde ein Zielwert von 34 % Erneuerbare bezogen auf den „Brutto-

Endenergieverbrauch“16 verankert. 

Die wichtigsten Energieszenarien von WIFO und PRIMES stellen den (Brutto) Endenergie-

verbrauch für 2020 wie folgt dar: 

    2005   2020   2020   2020 

                ÖSTAT WIFO   EU-PRIMES WIFO-Effizienz 
 
„Brutto-Endenergie“             1146 PJ  1353 PJ 1356 PJ 1260 PJ 
laut Erneuerbaren-RL  
 
34 %-Ziel EE               390 PJ          460 PJ  461 PJ  429 PJ 
Stand 200517               296 PJ          296 PJ  296 PJ  296 PJ 
Bedarf                                                164PJ  165 PJ  133 PJ 
 

 

Die Baseline-Szenarien von WIFO und PRIMES beschreiben den Endenergiebedarf für 2020 

ähnlich. Die EU-Energieeffizienzrichtlinie sollte zusätzlich eine Reduktion des Endenergiebe-

darfs herbeiführen. Der Zusatzbedarf aus den oben angeführten Energieszenarien ergibt eine 

realistische Bandbreite zur Erreichung des 34 %-Ziels von rund 133 bis rund 165 PJ . Die 

Entwicklung des Endenergieverbrauchs wirkt sich somit entscheidend auf den Bedarf an er-

neuerbarer Energie aus.  

                                                 
16 Die Erneuerbaren-RL enthält eine neue Definition „Brutto-Endenergie“ und die nationalen Zielwerte (in %) bezie-

hen sich auf diese „Brutto-Endenergie“. Im Gegensatz zur „Endenergie“ beinhaltet die „Brutto-Endenergie“ auch 
die Verluste und den Eigenbedarf der Fernwärme-/ Stromunternehmen. In den obigen „Brutto-Endenergie“-
Werten für 2005 und 2020 sind für Verluste/ Eigenbedarf bereits 40 PJ (Schätzwert) inkludiert. 

17 Vorläufiger Wert; mündliche Mitteilung der Statistik-Austria (berechnet auf Basis der neuen Erneuerbaren-RL) 
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Das Potenzial - nun zur Gänze als „Endenergie“ abgeschätzt - beträgt insgesamt rund 422 – 

492 PJ. Ausgehend von den 296 PJ im Jahr 2005 beste ht somit ein bis 2020 noch zu-

sätzlich realisierbares Endenergiepotential von 126  – 196 PJ. 

Zur Umsetzung des 34 %-Ziels ist nun die Entwicklung von effektiven Entwicklungspfaden 

unter Berücksichtigung maximaler CO2-Einsparungseffekte notwendig. Trotz des gewaltigen 

Zusatzpotenzials von 126 – 196 PJ kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass 

die Verteilung des Potenzials auf Strom, Wärme und Treibstoffe reibungslos funktioniert. Eine 

Unzahl von Maßnahmen wird zur Erreichung der Ziele notwendig sein. Mit dem vorhandenen 

Potenzial ist das EU-Ziel auch im Rahmen der Baseline-Szenarien darstellbar. Je höher die 

Energieeffizienz ist, desto einfacher kann das Ziel umgesetzt werden, bzw. desto höher liegt 

der Anteil erneuerbarer Energie im Jahr 2020. 
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5 Verwendung der erneuerbaren Energie  

Wie bereits erwähnt, betragen die Potenziale-2020 für Erneuerbare ca. 436 – 518 PJ. Auf 

Endenergie umgerechnet sind es rund 422 – 492 PJ, die annähernd wie folgt auf Strom, Wär-

me und Treibstoffe aufgeteilt werden könnten: 

 

Endenergie (in PJ) 2005 18 200719 Potenzial 2020 20 
Wärme 142 152 188 -239 
Strom 151 161 198-217 

Mobilitätsbereich 2,6 10,5 36 
Summe 296 324 422 – 492 
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18 Unveröffentlichte Berechnung der Statistik Austria auf Basis der Erneuerbaren-RL 
19 Unveröffentlichte Berechnung der Statistik Austria auf Basis der Erneuerbaren-RL 
20 Berechnungen des BMLFUW 
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5.1 Wärme aus erneuerbarer Energie – ein Schwerpunk t 

Der größte Zuwachs an erneuerbarer Energie bis 2020 ist im Wärmebereich zu realisieren. Im 

Bereich der Wärmeerzeugung (reine Wärmeerzeugung und gekoppelte Erzeugung von (Pro-

zess)Wärme und Strom in KWK-Anlagen) wird ein Steigerungspotenzial von bis zu 97 PJ bis 

2020 gesehen. 

Erneuerbare Energie, die im Wärmebereich eingesetzt wird, hat drei bedeutende Vorteile für 

Österreich:  

1. Die Realisierung dieser Potenziale schlägt sich wie im Mobilitätsbereich im Gegen-

satz zum Strombereich direkt positiv in der Treibhausgasbilanz nieder.  

2. Die Verwendung von Biomasse im Wärmebereich ist aufgrund der effizienten Um-

wandlung (mehr als 90% werden genutzt) besonders vorteilhaft. 

3. Österreich zählt im Bereich erneuerbarer Wärme zu den Technologieführern weltweit. 

 

bis zu 97 PJ Zuwachs be i Wärme

Biomasse; 50

Solarw ärme; 24

Erdw ärme; 23

Biomasse

Solarw ärme

Erdw ärme

 
 

Bewertung der Zielerreichung  

Bis 2020 bedeutet das Zusatzpotenzial im Wärmebereich von bis zu 97 PJ:  

·  In den Jahren 2004 – 2007 war die Entwicklung dieses Bereichs mit Wachstumsraten 

von durchschnittlich 4,3% (unveröffentlichte Berechnungen der Statistik Austria auf Ba-

sis der Erneuerbaren-RL) sehr gut.  

·  Bei Fortschreibung einer annähernd guten Entwicklung bis 2020 ist das Zusatzpotenzi-

al im Wärmebereich realisierbar. Bezogen auf die 142 PJ im Jahr 2005 wäre das ein 

Zuwachs von 68% bzw. eine jährliche Steigerung um ca. 3,5%.  

·  Die guten Wachstumsraten hatten vereinfacht folgende Gründe: steigende Energie-

preise – Vertrauen in die fossilen Energieträger als Dauerlösung ist zerbrochen - 
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Marktaktivierungsprogramm klima:aktiv – Förderungen der Bundesländer im Rahmen 

der Wohnbauförderung. 

·  Förderaktivitäten und Marktunterstützungsprogramme sind konsequent weiterzuführen 

und je nach Marktentwicklung auch auszubauen.  

 

Wichtigste Handlungsfelder 

1. Biomasse  wird vorrangig in die reine Wärmebereitstellung  in hocheffizienten Bio-

massekesseln eingesetzt. Nur dort, wo auch ein hoher (Prozess)Wärmebedarf gege-

ben ist, soll Biomasse zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung in KWK-Anlagen 

eingesetzt werden. Damit wird sichergestellt, dass der Gesamtwirkungsgrad von Bio-

masse in KWK-Anlagen ein möglichst hoher ist.  

2. Um das Potenzial von zusätzlich 97 PJ zu realisieren, müssen zusätzlich auch die Po-

tenziale im Bereich Solarwärme und Erdwärme stark ausgebaut  werden (z.B. Road-

map Solarwärme). 

3. Der Kesseltausch von fossilen Brennstoffen auf Biomasse in Kombination mit So-

laranlage  ist ein wichtiges Handlungsfeld.  

4. Wärmepumpen  sind schwerpunktmäßig im Bereich der besonders energieeffizien-

ten Gebäude  zu forcieren.  

5. Mittelfristig sollte der Energieverbrauch im Raumwärmebereich deutlich sinke n und 

der Anteil Erneuerbarer stark zunehmen. 

 

5.2 Strom aus erneuerbarer Energie 

Im Bereich der Stromerzeugung wird ein Steigerungspotenzial von bis zu 66 PJ bis 2020 ge-

sehen.  

bis zu 66 PJ Zuwachs bei Strom

Wasserkraft; 25

Windkraft; 22

PV; 11

Bioenergie; 8

Wasserkraft

Windkraft

PV
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Bewertung der Zielerreichung  

Bis 2020 bedeutet das Zusatzpotenzial im Strombereich von bis zu 66 PJ:  

·  In den Jahren 2004 – 2007 war die Entwicklung dieses Bereichs mit Wachstumsraten 

von durchschnittlich 3% (unveröffentlichte Berechnungen der Statistik Austria auf Basis 

der Erneuerbaren-RL) sehr gut.  

·  Bei Fortschreibung einer annähernd guten Entwicklung bis 2020 ist das Zusatzpotenzi-

al im Strombereich realisierbar. Bezogen auf die 151 PJ im Jahr 2005 wäre das ein 

Zuwachs von 44% bzw. eine jährliche Steigerung um ca. 2,4%.  

·  Die guten Wachstumsraten hatten vereinfacht folgende Gründe: Umsetzung von Anla-

gen im Rahmen des ersten Ökostromgesetzes 2002 sowie der Verstromung von „sons-

tige biogene Energieträger“. 

·  Gute, langfristig planbare Rahmenbedingungen für Strom aus Erneuerbaren notwen-

dig.  

 

Wichtigste Handlungsfelder 

1. Attraktive, langfristig planbare Rahmenbedingungen für Strom  aus Erneuerbaren.  

2. Weiterer Ausbau der Wasserkraft  unter Einhaltung der ökologischen Rahmenbedin-

gungen.  

3. Deutlicher Ausbau der Windenergie kapazitäten: Im Bereich der Windenergie ist bis 

2020 eine Steigerung der Stromerzeugung von gegenwärtig 7 auf 26 PJ (+270%) not-

wendig. Das entspricht einem jährlichen Produktionszuwachs von ca. 12%. Aufgrund 

der zu erwartenden Steigerung der Leistung pro Windanlage und dem Ersatz beste-

hender kleinerer Anlagen durch größere würde sich die Anzahl der Anlagen nicht um 

270%, sondern nur um rund 80% lediglich auf rund 1100 Stück (derzeit ca. 620) erhö-

hen.  

4. Photovoltaik : hier sind sicher die größten Anstrengungen erforderlich. Derzeit sind 

schätzungsweise etwas über 30 MW (0,1 PJ) in Betrieb. Die Umsetzung der 7 PJ er-

fordert die Installation von jährlich rund 160 MW, für die 11 PJ sind es 254 MW/Jahr. 

Ein Blick nach Deutschland zeigt den Effekt des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes: En-

de 2007 waren knapp 4.000 MW mit einer Jahreserzeugung von fast 13 PJ in Betrieb. 

Ähnlich die Situation in Spanien. 

5. Biomasse : Nachdem die Biomasse vorrangig für die Wärmebereitstellung (ausschließ-

liche Wärmeerzeugung oder gekoppelte Erzeugung von Strom und (Prozess)Wärme) 

verwendet wird, ist das Zuwachspotenzial bei der Stromerzeugung aus Bioenergie mit 

4 – 8 PJ vergleichsweise moderat. Derzeit werden gut 13 PJ Strom aus Bioenergie er-

zeugt.  
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5.3 Mobilität mit erneuerbarer Energie  

Der Einsatz von erneuerbarer Energie im Bereich des Verkehrs nimmt eine gewisse Sonder-

stellung ein, da für diesen Bereich ein eigenes Teilziel des Einsatzes von zumindest 10% an 

erneuerbarer Energie im gesamten Verkehrsbereich 2020 besteht.  

 

Bewertung der Zielerreichung  

·  Durch die Höhe des Ziels von 10% im Jahr 2020 - verbunden mit der Möglichkeit der 

Zielerfüllung nicht ausschließlich durch Biokraftstoffe, sondern auch durch Strom aus 

erneuerbarer Energie für Bahn und E-Fahrzeuge sowie der Verabschiedung von Nach-

haltigkeitskriterien für den Anbau der Biomasse zur Biokraftstoffproduktion - kann da-

von ausgegangen werden, dass die breite Akzeptanz dieses Ziels in der Öffentlichkeit 

zukünftig gegeben sein müsste. 

·  Die Zielerreichung im Jahr 2020 erscheint jedenfalls gegeben, insbesondere, da in Ös-

terreich bereits im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten eine hohe Menge an Bio-

kraftstoffen eingesetzt wird. Voraussetzung dafür ist der Ausbau der Beimischung von 

Biokraftstoffen, deren Reinverwendung vor allem in Fahrzeugflotten, die Forcierung der 

Elektromobilität sowie die für alle Maßnahmen erforderliche Sicherstellung steuerlicher 

Anreize und Fördermittel.  

·  Für die Beimischung von Bioethanol kann grob davon ausgegangen werden, dass die 

notwendigen Rohstoffe bis zu einer Beimischung von 10% aus Österreich aufgebracht 

werden können, wobei Benzin im Vergleich zu Diesel in Österreich nur einen Anteil von 

etwa 24% hat.  

·  Die notwenigen Mengen an pflanzlichen oder tierischen Ölen zur Produktion von Bio-

diesel können auch in Zukunft nur zu einem geringen Anteil in Österreich aufgebracht 

werden. Derzeit besteht in Österreich bereits eine genügend große Anlagenkapazität 

für die Verarbeitung der pflanzlichen und tierischen Öle zu Biodiesel in der Höhe der 

derzeitigen Beimischung von Biodiesel. 

·  Gegenüber 2007 mit 10,5 PJ erneuerbarer Energie im Verkehr gemäß den Berech-

nungen der Statistik Austria müssen im Sinne der Zielerreichung 2020 etwa 36 PJ er-

reicht werden, was einer Steigerung von 25,5 PJ entspricht. Mit der Anhebung der 

Beimischung von Biodiesel auf rd. 7% und ähnlichem Anteil an Reinverwendung wie 

2007 ist für 2009 etwa mit einem Anteil an erneuerbare Energie im Straßenverkehr von 

bereits rund 20 PJ zu rechnen. 
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·  Die Zielerreichung ist allein mit der Beimischung von Biodiesel und Bioethanol von je-

weils knapp 10% 2020 nicht zu erreichen, was zusätzlich zur Beimischung die Forcie-

rung der Reinverwendung von Biokraftstoffen (wie z.B. 100 % Biodiesel bzw. E85, Bio-

gas) durch die Förderung von Fuhrparkumrüstungen einerseits und die Etablierung und 

Förderung von Elektromobilität andererseits jedenfalls notwendig macht. 

·  Den weitaus überwiegenden Anteil am 10% Ziel werden auch 2020 die Biokraftstoffe 

der ersten Generation haben, da aus heutiger Sicht auch 2020 nicht mit hohen Mengen 

von Biokraftstoffen der zweiten Generation zu rechnen ist. Ebenso wird der Anteil der 

Elektromobilität durch die gegebenen langen Einführungsphasen einer neuen Techno-

logie noch keinen Hauptanteil am 10% Ziel haben. 

 

Wichtigste Handlungsfelder 

1. Rechtliche Umsetzung der Erhöhung des Biokraftstoff anteils : Jede weitere Anhe-

bung des Biokraftstoffeinsatzes ist eng verbunden mit der Frage nach der Finanzierung 

der zusätzlichen Biokraftstoffmengen, da Biokraftstoffe derzeit und sehr wahrscheinlich 

auch in absehbarer Zukunft teurer sind als fossile Kraftstoffe. Dementsprechend bieten 

sich 2 Möglichkeiten: 

1a. Finanzierung der zusätzlichen Biokraftstoffe durch  eine weitere Steuersprei-

zung der MöSt : Wenn die höheren Kraftstoffpreise an den Tankstellen durch die zu-

sätzliche Beimischung nicht an die Konsumenten weitergegeben werden sollen, müss-

te der niedrige Steuersatz der MöSt entsprechend der zusätzlichen Beimischung abge-

senkt werden, was einen Einnahmerückgang bei der MöSt bedeuten würde. 

1b. Umbau der KraftstoffVO nach deutschem Vorbild durc h Vorgabe von ver-

pflichtenden Bemischungsquoten an Stelle von Anreiz en durch Steuerspreizung 

bei der MöSt : Diese Option ist nur mit einer breit abgestützten politischen Einigkeit zu 

erreichen, da die KraftstoffVO nur im Einvernehmen mit BMWFJ, BMVIT und BMG ge-

ändert werden kann und die gesamten Kosten der Biokraftstoffbeimischung dann direkt 

von den Konsumenten an den Tankstellen zu tragen wäre, was zu einer Erhöhung der 

Kraftstoffpreise führen würde. 

2. Aufstockung der Mittel zur Förderung alternativer F ahrzeuge und Umrüstung auf 

alternative Kraftstoffe : Nachdem die Zielerreichung mit der Beimischung allein nicht 

möglich ist, muss die Sicherstellung und Aufstockung der Mittel zur Schaffung von An-

reizen hinsichtlich der Umrüstung von Flotten im Rahmen des klima:aktiv mobil För-

derprogramms gegeben sein (Förderung von E85, reinem Biodiesel B100, Biogas, 

Hybrid,...) 
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3. Aktionsprogramm zur Etablierung und Forcierung der Elektromobilität in Öster-

reich : Schaffung der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur För-

derung der Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Stromtankstellen und Schnellladestati-

onen, effiziente Integration an die bestehenden Netze) sowie von Elektrofahrzeugen 

insbesondere durch die Flottenumrüstungen. Darüber hinaus Sicherstellung der Bereit-

stellung von Stromtankstellen in ausreichendem Ausmaß sowie von Ökostrom für den 

Einsatz von Elektrofahrzeugen (z.B. Photovoltaikanlagen bei Stromtankstellen) und der 

Finanzierung der Elektromobilität. 
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7 EU-Dokumente  

Im Weißbuch „Erneuerbare Energieträger: Gemeinschaf tsstrategie und Aktionsplan“ 
(COM (1997) 599) hat die Kommission einen Aktionsplan der Gemeinschaft vorgestellt, mit 
dem der Marktanteil der erneuerbaren Energieträger erhöht werden soll. Geplant ist, bis zum 
Jahre 2010 die Nutzung erneuerbarer Energie von 6 % des Gesamtenergieverbrauchs im Jah-
re 1996 auf 12 % im Jahre 2010 zu verdoppeln. 
 
Mit der Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Str omerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Energiebinnenmarkt  wurde die Rechtsgrundlage für die ebenfalls im o.g. 
Weißbuch verankerte Zielsetzung einer Verdoppelung die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern bis 2010 geschaffen und für alle Mitgliedstaaten indikative Ziele betreffend den 
Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Jahr 2010 verankert. Weiters wurde 
erstmals ein EU-weiter Herkunftsnachweis für Strom aus erneuerbaren Energiequellen einge-
führt. 
 
Im Grünbuch „Hin zu einer europäischen Strategie fü r Energieversorgungssicherheit“ 
(COM (2000) 769) werden Strategien dargelegt, wie ausreichend Energie zu gesellschaftlich 
akzeptablen Preisen auf dem Markt zur Verfügung stehen kann, ohne dass dafür der Umwelt-
bezug und das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung in den Hintergrund geraten.  
 
Die Lissabon Strategie (2000) umfasst Maßnahmen zur wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Erneuerung der EU bis zum Jahr 2010.  
 
Das Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union 
(COM (2000) 87) enthält Konzepte und Maßnahmen der EU zur Verringerung der Treib-
hausgasemissionen. Mit der Richtlinie 2003/87/EG und Richtlinie 2004/101/EG üb er ein 
System für den Handel mit Treibhausgasemissionszert ifikaten führt die Europäische Uni-
on ein System für den Handel mit Treibhausgas-Emissionsrechten ein.  
 
In der Göteborg Strategie – Strategie der Europäisc hen Union für die nachhaltige Ent-
wicklung (2001) hat der Europäische Rat eine nachhaltige Entwicklung als grundlegendes 
Ziel der EU hervorgehoben.  
 
Mit dem Weißbuch „Die europäische Verkehrspolitik b is 2010: Weichenstellungen für 
die Zukunft“ (COM (2001) 370) soll ein neuer Rechtsrahmen für alternative Kraftstoffe ge-
schaffen werden. Die Kommission will 20 % der herkömmlichen Kraftstoffe aus Erdöl bis zum 
Jahr 2020 durch alternative Kraftstoffe ersetzen. Kurz- und mittelfristig sollen Biokraftstoffe, 
mittel- und langfristig Erdgas und langfristig Wasserstoff eingesetzt werden. 
 
Der Beschluss 2001/546/EG zur Einrichtung eines ber atenden Ausschusses mit der Be-
zeichnung „Europäisches Energie- und Verkehrsforum“  stellt der Kommission ein Bera-
tungsforum zur Seite, das die Strukturanpassung beider Sektoren aufeinander abstimmt und 
umweltpolitische sowie gesellschaftliche Ziele mit einbezieht.  
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die Förderun g der Entwicklung des ländlichen 
Raumes inklusive Folgeprogramme und Änderungen verknüpft den Agrarsektor mit der 
Entwicklung des ländlichen Raums und forciert die Anerkennung der multifunktionalen Rolle 
der Landwirtschaft, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dieses Raums, die Berück-
sichtung von Umweltfragen und die Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem 
Raum.  
 
Das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Inn ovation 2007 – 2013 (COM 
(2005) 121) schlägt aufbauend auf der Lissabonner Strategie Maßnahmen zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation vor, wobei vor allem in 
den Bereichen Informations- und Umwelttechnologie und in Bezug auf erneuerbare Energien 
Innovationen gefördert werden sollen.  
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Richtlinie 2003/30/EG zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen im Verkehrs-
sektor:  
Diese Richtlinie setzt einen Mindestprozentsatz für Biokraftstoffe im Verkehrsbereich in den 
Mitgliedsstaaten fest. Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich zu Anstrengungen, den Mindest-
anteil der auf dem jeweiligen Markt in Verkehr gebrachten Biotreibstoffe bis 31. Dezember 
2005 auf 2 % und bis Dezember 2010 auf 5,75 % anzuheben. Biokraftstoffe können in Form 
von reinen Biokraftstoffen, beigemischten Biokraftstoffen als auch als Derivate von Biokraft-
stoffen verwendet werden. Die Direktive gibt indikative Ziele vor, auf verbindliche Ziele wurde 
einstweilen verzichtet.  
 
Richtlinie 2003/96/EG zu gemeinschaftlichen Rahmenv orschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom: Mit dieser Direktive schafft die EU eine all-
gemeine Regelung zur Besteuerung von Energieerzeugnissen, was Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen Mineralölen und anderen Energieerzeugnissen verringern soll. Auch eine effizientere 
Energienutzung kann so gefördert werden und somit die Ziele von Kyoto besser erreichbar 
machen.  
 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005  des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums  (ELER) 
 
Aktionsplan für Biomasse (COM (2005) 628): Im Aktionsplan wird dargelegt, wie Bioenergie 
gefördert werden kann. Bei den Treibstoffen arbeitet die Kommission daran, ob und wie eine 
Verpflichtung der Anbieter von Treibstoffen umsetzbar ist. Weiters sollen Vorschläge zur öf-
fentlichen Beschaffung von sauberen Fahrzeugen, zur Erlangung der CO2-Reduktionsziele 
und zu einem marktwirtschaftlich ausgeglichenen Handel mit Ethanol produzierenden Staaten 
erstellt werden. Auch Entwicklungsländer sollen in der Anwendung von Biotreibstoffen unter-
stützt werden. Das Europäische Komitee für Standardisierung sollte seine Arbeit intensivieren, 
um Standards für Biotreibstoffe laufend zu verbessern.  
 
Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat u nd das Europäische Parlament 
„Eine Energiepolitik für Europa“: In der Mitteilung wird der drohende Klimawandel und die 
zunehmende Importabhängigkeit Europas dargestellt. Zur Sicherung der Versorgung Europas 
sollen erneuerbare Energien bis 2020 auf 20 % angehoben werden, Treibhausgase um min-
destens 20 % reduziert und 20 % des Energieverbrauchs eingespart werden. 
 
Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen R ates in Brüssel im März 2007: 
Der Europäische Rat verfolgt weiter das Ziel an der Verwirklichung der Lissabon-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung zu arbeiten, um ein dynamisches wirtschaftliches Umfeld zu 
schaffen. Eine integrierte europäische Klima- und Energiepolitik soll dem Klimawandel entge-
genwirken und die europäische Wirtschaft schützen. Dabei wird der Aktionsplan „Eine Ener-
giepolitik für Europa“ angenommen. 
 
Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rat es zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen (2008): Mit dieser Richtlinie wird ein verbindliches 
Ziel wird für den Anteil erneuerbarer Energiequellen am Energieverbrauch mit 20 % und ein für 
jeden Mitgliedsstaat verbindlicher Biokraftstoffanteil im Verkehrssektor mit 10 % festgelegt, 
sowie verbindliche nationale Ziele, die entsprechend dem EU-Gesamtziel von 20 % bis 2020 
umgesetzt werden müssen. Für Österreich wurde der Anteil an erneuerbaren Energieträgern 
mit 34 % festgelegt. 
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